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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 134/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/131] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/775 der Kommission vom 28. Mai 2018 mit den Einzelheiten zur 
Anwendung von Artikel 26 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel hinsichtlich der Vorschriften für die Angabe des 
Ursprungslands oder Herkunftsorts der primären Zutat eines Lebensmittels (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2019/802 der Kommission vom 17. Mai 2019 zur Berichtigung der 
griechischen Sprachfassung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/775 mit den Einzelheiten zur Anwendung 
von Artikel 26 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel hinsichtlich der Vorschriften für die Angabe des 
Ursprungslands oder Herkunftsorts der primären Zutat eines Lebensmittels (2) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(3) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(4) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 86a (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1337/2013 
der Kommission) Folgendes eingefügt:

„86b. 32018 R 0775: Durchführungsverordnung (EU) 2018/775 der Kommission vom 28. Mai 2018 mit den 
Einzelheiten zur Anwendung von Artikel 26 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel hinsichtlich der 
Vorschriften für die Angabe des Ursprungslands oder Herkunftsorts der primären Zutat eines Lebensmittels 
(ABl. L 131 vom 29.5.2018, S. 8), geändert durch:

— 32019 R 0802: Durchführungsverordnung (EU) 2019/802 der Kommission vom 17. Mai 2019 (ABl. L 132 
vom 20.5.2019, S. 21)

Die Verordnung gilt für die Zwecke des EWR-Abkommens mit folgenden Anpassungen:

In Artikel 1 Absatz 2 wird Folgendes angefügt:

‚Diese Verordnung gilt nicht für geografische Angaben für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, die nach dem 
nationalen Recht der EFTA-Staaten geschützt sind.‘“

(1) ABl. L 131 vom 29.5.2018, S. 8.
(2) ABl. L 132 vom 20.5.2019, S. 21.
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Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2018/775 und (EU) 2019/802 in isländischer und norwegischer 
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.1.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 140/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/132] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1498 der Kommission vom 15. Oktober 2020 zur Nichterneuerung der 
Genehmigung des Wirkstoffs Thiophanatmethyl gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1511 der Kommission vom 16. Oktober 2020 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für die 
Wirkstoffe Amidosulfuron, Bifenox, Chlortoluron, Clofentezin, Clomazon, Cypermethrin, Daminozid, 
Deltamethrin, Dicamba, Difenoconazol, Diflufenican, Fenoxaprop-P, Fenpropidin, Fludioxonil, Flufenacet, 
Fosthiazat, Indoxacarb, Lenacil, MCPA, MCPB, Nicosulfuron, Paraffinöle, Picloram, Prosulfocarb, Schwefel, 
Triflusulfuron und Tritosulfuron (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 13a (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission) werden folgende Gedankenstriche 
angefügt:

„– 32020 R 1498: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1498 der Kommission vom 15. Oktober 2020 (ABl. L 342 
vom 16.10.2020, S. 5)

– 32020 R 1511: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1511 der Kommission vom 16. Oktober 2020 (ABl. L 344 
vom 19.10.2020, S. 18)“

2. Nach Nummer 13zzzzzzzzzzzf (Durchführungsverordnung (EU) 2020/1281 der Kommission) wird folgende Nummer 
eingefügt:

„13zzzzzzzzzzzg. 32020 R 1498: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1498 der Kommission vom 15. Oktober 
2020 zur Nichterneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Thiophanatmethyl gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L 342 vom 16.10.2020, S. 5)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2020/1498 und (EU) 2020/1511 in isländischer und norwegischer 
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

(1) ABl. L 342 vom 16.10.2020, S. 5.
(2) ABl. L 344 vom 19.10.2020, S. 18.
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Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.1.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 147/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens [2024/133] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/429 der Kommission vom 14. Februar 2020 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die 
aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 14ab (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32020 R 0429: Durchführungsverordnung (EU) 2020/429 der Kommission vom 14. Februar 2020 (ABl. L 96 vom 
30.3.2020, S. 1)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/429 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 96 vom 30.3.2020, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 145/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) und 
Anhang IV (Energie) des EWR-Abkommens [2024/134] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2020/1000 der Kommission vom 9. Juli 2020 zur Berichtigung bestimmter Sprachfassungen 
der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Lüftungsanlagen (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Anhänge II und IV des EWR-Abkommens sollten daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel IV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 6l (Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32020 R 1000: Verordnung (EU) 2020/1000 der Kommission vom 9. Juli 2020 (ABl. L 221 vom 10.7.2020, S. 105)“

Artikel 2

In Anhang IV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 26m (Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32020 R 1000: Verordnung (EU) 2020/1000 der Kommission vom 9. Juli 2020 (ABl. L 221 vom 10.7.2020, S. 105)“

Artikel 3

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/1000 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 5

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 221 vom 10.7.2020, S. 105.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

ABl. L vom 25.1.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 148/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2024/135] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/858 der Kommission vom 18. Juni 2020 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/732 durch Verschiebung ihres Geltungsbeginns (1) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 5c (Durchführungsverordnung (EU) 2018/732 der 
Kommission) Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32020 R 0858: Durchführungsverordnung (EU) 2020/858 der Kommission vom 18. Juni 2020 (ABl. L 195 vom 
19.6.2020, S. 57)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/858 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 195 vom 19.6.2020, S. 57.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

ABl. L vom 25.1.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 150/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2024/136] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/2193 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 in Bezug auf die für Flugbesatzungen geforderten Kompetenzen und Ausbildungs
methoden und die Meldung, Analyse und Weiterverfolgung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt (1) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66ne (Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt:

„- 32020 R 2193: Durchführungsverordnung (EU) 2020/2193 der Kommission vom 16. Dezember 2020 (ABl. L 434 
vom 23.12.2020, S. 13)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2193 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 434 vom 23.12.2020, S. 13.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 162/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XXII (Gesellschaftsrecht) des EWR-Abkommens [2024/137] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2020/1434 der Kommission vom 9. Oktober 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1126/2008 der Kommission zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf den International 
Financial Reporting Standard 16 (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XXII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XXII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 10ba (Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt:

„- 32020 R 1434: Verordnung (EU) 2020/1434 der Kommission vom 9. Oktober 2020 (ABl. L 331 vom 12.10.2020, 
S. 20)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/1434 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 331 vom 12.10.2020, S. 20.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 157/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2024/138] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1123 der Kommission vom 12. März 2019 zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 389/2013 hinsichtlich der technischen Umsetzung des zweiten Verpflichtungszeitraums des Kyoto- 
Protokolls (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 21ana (Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32019 R 1123: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1123 der Kommission vom 12. März 2019 (ABl. L 177 vom 
2.7.2019, S. 63)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1123 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 177 vom 2.7.2019, S. 63.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 154/2021 

wurde vor seiner Annahme zurückgezogen und ist daher hinfällig.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 152/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2024/140] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/886 der Kommission vom 26. Juni 2020 zur Berichtigung der 
italienischen Sprachfassung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 zur Festlegung gemeinsamer 
Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienste und Verfahren der Flugsicherung und zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1035/2011 sowie der Verordnungen (EG) Nr. 1265/2007, (EG) Nr. 1794/2006, 
(EG) Nr. 730/2006, (EG) Nr. 1033/2006 und (EU) Nr. 255/2010 (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66wk (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32020 R 0886: Durchführungsverordnung (EU) 2020/886 der Kommission vom 26. Juni 2020 (ABl. L 205 vom 
29.6.2020, S. 14)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/886 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 205 vom 29.6.2020, S. 14.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 142/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/141] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1188 der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung von Leistungsklassen in Bezug 
auf den Widerstand gegenüber Windlasten für Außenjalousien und Markisen (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XXI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1zzp (Durchführungsbeschluss (EU) 2019/450 der 
Kommission) folgende Nummer eingefügt:

„1zzq. 32019 R 1188: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1188 der Kommission vom 14. März 2019 (ABl. L 187 vom 
12.7.2019, S. 11)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1188 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 187 vom 12.7.2019, S. 11.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 137/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/142] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2020/2081 der Kommission vom 14. Dezember 2020 zur Änderung des Anhangs XVII der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) betreffend Stoffe in Tätowierfarben oder Permanent- 
Make-up (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Verordnung (EU) 2020/2096 der Kommission vom 15. Dezember 2020 zur Änderung von Anhang XVII der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) in Bezug auf krebserzeugende, erbgutverändernde oder 
fortpflanzungsgefährdende Stoffe, unter die Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates 
fallende Produkte, persistente organische Schadstoffe, bestimmte flüssige Stoffe oder Gemische, Nonylphenol und 
Prüfverfahren für Azofarbstoffe (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens werden unter Nummer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgende Gedankenstriche angefügt:

„– 32020 R 2081: Verordnung (EU) 2020/2081 der Kommission vom 14. Dezember 2020 (ABl. L 423 vom 15.12.2020, 
S. 6)

– 32020 R 2096: Verordnung (EU) 2020/2096 der Kommission vom 15. Dezember 2020 (ABl. L 425 vom 16.12.2020, 
S. 3)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2020/2081 und (EU) 2020/2096 in isländischer und norwegischer Sprache, der in 
der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

(1) ABl. L 423 vom 15.12.2020, S. 6.
(2) ABl. L 425 vom 16.12.2020, S. 3.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

ABl. L vom 25.1.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 144/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/143] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2017/2185 der Kommission vom 23. November 2017 über das Verzeichnis der 
Codes und der ihnen entsprechenden Produktarten zur Bestimmung des Geltungsbereichs der Benennung einer 
Benannten Stelle auf dem Gebiet der Medizinprodukte im Rahmen der Verordnung (EU) 2017/745 des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie auf dem Gebiet der In-vitro-Diagnostika im Rahmen der Verordnung 
(EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XXX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 13 (Durchführungsbeschluss (EU) 2019/939 der 
Kommission) folgende Nummer eingefügt:

„14. 32017 R 2185: Durchführungsverordnung (EU) 2017/2185 der Kommission vom 23. November 2017 über das 
Verzeichnis der Codes und der ihnen entsprechenden Produktarten zur Bestimmung des Geltungsbereichs der 
Benennung einer Benannten Stelle auf dem Gebiet der Medizinprodukte im Rahmen der Verordnung (EU) 2017/745 
des Europäischen Parlaments und des Rates sowie auf dem Gebiet der In-vitro-Diagnostika im Rahmen der 
Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2017, S. 7)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2185 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 309 vom 24.11.2017, S. 7.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

ABl. L vom 25.1.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 136/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/144] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2020/507 der Kommission vom 7. April 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Prozentsatzes der für die Prüfung der 
Erfüllung der Anforderungen auszuwählenden Registrierungsdossiers (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32020 R 0507: Verordnung (EU) 2020/507 der Kommission vom 7. April 2020 (ABl. L 110 vom 8.4.2020, S. 1)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/507 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 110 vom 8.4.2020, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 135/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/145] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/569 der Kommission vom 16. April 2020 zur Festlegung eines 
gemeinsamen Formats für die Vorlage der von den Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2010/63/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere zu 
meldenden Informationen und deren Inhalt sowie zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses 2012/707/EU der 
Kommission (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Der Durchführungsbeschluss 2012/707/EU der Kommission (2), der in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, 
wird mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2020/569 aufgehoben und ist daher aus dem EWR-Abkommen zu 
streichen.

(3) Der Durchführungsbeschluss 2014/11/EU der Kommission (3), der in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, 
ist überholt und daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen.

(4) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 15zp (Durchführungsbeschluss 2012/707/EU 
der Kommission) folgende Fassung:

„32020 D 0569: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/569 der Kommission vom 16. April 2020 zur Festlegung eines 
gemeinsamen Formats für die Vorlage der von den Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere zu meldenden Informationen 
und deren Inhalt sowie zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses 2012/707/EU der Kommission (ABl. L 129 vom 
24.4.2020, S. 16)“

Artikel 2

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/569 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

(1) ABl. L 129 vom 24.4.2020, S. 16.
(2) ABl. L 320 vom 17.11.2012, S. 33.
(3) ABl. L 10 vom 15.1.2014, S. 18.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

ABl. L vom 25.1.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 141/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/146] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1574 der Kommission vom 28. Oktober 2020 zur Änderung des 
Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der Referenznummern Europäischer 
Bewertungsdokumente für Bausätze für Abdichtungen, WDVS, Fahrbahnübergänge für Straßenbrücken, Bausätze 
für Holzkonstruktionen, Produkte für schwer entflammbare Oberflächen und andere Bauprodukte (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XXI des EWR-Abkommens wird unter Nummer 1zzp (Durchführungsbeschluss (EU) 2019/450 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt:

„- 32020 D 1574: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1574 der Kommission vom 28. Oktober 2020 (ABl. L 359 vom 
29.10.2020, S. 10)“

Artikel 2

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/1574 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 359 vom 29.10.2020, S. 10.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 139/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/147] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1281 der Kommission vom 14. September 2020 zur Nichtgenehmigung 
des Wirkstoffs Ethametsulfuron-Methyl gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird nach Nummer 13zzzzzzzzzzze (Durchführungsverordnung 
(EU) 2020/1280 der Kommission) folgende Nummer eingefügt:

„13zzzzzzzzzzzf. 32020 R 1281: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1281 der Kommission vom 14. September 2020
zur Nichtgenehmigung des Wirkstoffs Ethametsulfuron-Methyl gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 301 vom 15.9.2020, S. 7)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1281 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 301 vom 15.9.2020, S. 7.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L    

2024/147  25.1.2024



ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj 2/2

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

ABl. L vom 25.1.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 132/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/148] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1564 der Kommission vom 6. August 2020 zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2018/985 hinsichtlich ihrer Übergangsbestimmungen zur Bewältigung der Folgen der COVID- 
19-Krise (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel II des EWR-Abkommens wird unter Nummer 40c (Delegierte Verordnung (EU) 2018/985 der 
Kommission) Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32020 R 1564: Delegierte Verordnung (EU) 2020/1564 der Kommission vom 6. August 2020 (ABl. L 358 vom 
28.10.2020, S. 1)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1564 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 358 vom 28.10.2020, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 133/2021 

wurde vor seiner Annahme zurückgezogen und ist daher hinfällig.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 146/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens [2024/150] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/178 der Kommission vom 8. Februar 2021 zur Festlegung technischer 
Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für 
Meldungen mit Stichtagen vom 31. Dezember 2020 bis 30. März 2021 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1zn (Durchführungsverordnung (EU) 2020/1647 der 
Kommission) folgende Nummer eingefügt:

„1zo. 32021 R 0178: Durchführungsverordnung (EU) 2021/178 der Kommission vom 8. Februar 2021 zur Festlegung 
technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln 
für Meldungen mit Stichtagen vom 31. Dezember 2020 bis 30. März 2021 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (ABl. L 53 vom 16.2.2021, S. 6)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2021/178 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 53 vom 16.2.2021, S. 6.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

ABl. L vom 25.1.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 138/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/151] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2020/2160 der Kommission vom 18. Dezember 2020 zur Änderung des Anhangs XIV der 
Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Stoffgruppe 
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxyliert (umfasst eindeutig definierte Stoffe und Stoffe mit unbekannter 
oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte oder biologische Materialien, Polymere und 
homologe Stoffe) (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1771 der Kommission vom 26. November 2020 zur Genehmigung der 
Reaktionsmasse aus Peressigsäure (PAA) und Peroxyoctansäure (POOA) als alten Wirkstoff für die Verwendung in 
Biozidprodukten der Produktarten 2, 3 und 4 (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1765 der Kommission vom 25. November 2020 zur Nichtgenehmigung 
von Chlorophen als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 2 (3) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(4) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates) wird folgender 
Gedankenstrich angefügt:

„— 32020 R 2160: Verordnung (EU) 2020/2160 der Kommission vom 18. Dezember 2020 (ABl. L 431 vom 
21.12.2020, S. 38)“

2. Nach Nummer 12zzzzzzp (Durchführungsverordnung (EU) 2020/1086 der Kommission) werden folgende Nummern 
eingefügt:

„12zzzzzzq. 32020 R 1771: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1771 der Kommission vom 26. November 2020
zur Genehmigung der Reaktionsmasse aus Peressigsäure (PAA) und Peroxyoctansäure (POOA) als alten 
Wirkstoff für die Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 2, 3 und 4 (ABl. L 398 vom 
27.11.2020, S. 9)

12zzzzzzr. 32020 D 1765: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1765 der Kommission vom 25. November 2020 zur 
Nichtgenehmigung von Chlorophen als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der 
Produktart 2 (ABl. L 397 vom 26.11.2020, S. 24)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/2160, der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1771 sowie des Durchführungs
beschlusses (EU) 2020/1765 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

(1) ABl. L 431 vom 21.12.2020, S. 38.
(2) ABl. L 398 vom 27.11.2020, S. 9.
(3) ABl. L 397 vom 26.11.2020, S. 24.
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Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.1.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 131/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) und Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des EWR-Abkommens [2024/152] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2020/1633 der Kommission vom 27. Oktober 2020 zur Änderung der Anhänge II, III, IV und 
V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an 
Rückständen von Azinphosmethyl, Bentazon, Dimethomorph, Fludioxonil, Flufenoxuron, Oxadiazon, Phosalon, 
Pyraclostrobin, Repellentien: Tallöl und Teflubenzuron in oder auf bestimmten Erzeugnissen (1) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft futter- und lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu 
Anhang I und der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des EWR-Abkommens gelten futter- und lebensmittel
rechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Die Anhänge I und II des EWR-Abkommens sollten daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens wird unter Nummer 40 (Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32020 R 1633: Verordnung (EU) 2020/1633 der Kommission vom 27. Oktober 2020 (ABl. L 367 vom 5.11.2020, 
S. 1)“

Artikel 2

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 54zzy (Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32020 R 1633: Verordnung (EU) 2020/1633 der Kommission vom 27. Oktober 2020 (ABl. L 367 vom 5.11.2020, 
S. 1)“

Artikel 3

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2020/1633 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

(1) ABl. L 367 vom 5.11.2020, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Artikel 5

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

ABl. L vom 25.1.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 143/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/153] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1342 der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung von Leistungsklassen in Bezug auf 
die Luftdurchlässigkeit für Lichtkuppeln aus Kunststoff und Glas sowie Dachluken (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XXI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1zzq (Delegierte Verordnung (EU) 2019/1188 der 
Kommission) folgende Nummer eingefügt:

„1zzr. 32019 R 1342: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1342 der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung von Leistungsklassen 
in Bezug auf die Luftdurchlässigkeit für Lichtkuppeln aus Kunststoff und Glas sowie Dachluken (ABl. L 211 vom 
12.8.2019, S. 1)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1342 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 211 vom 12.8.2019, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 149/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2024/154] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1118 der Kommission vom 27. April 2020 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 785/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Versicherungsanforderungen an Luftfahrtun
ternehmen und Luftfahrzeugbetreiber (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66l (Verordnung (EG) Nr. 785/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32020 R 1118: Delegierte Verordnung (EU) 2020/1118 der Kommission vom 27. April 2020 (ABl. L 243 vom 
29.7.2020, S. 1).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1118 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 243 vom 29.7.2020, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 161/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2024/155] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1161 der Kommission vom 4. August 2020 zur Erstellung einer 
Beobachtungsliste von Stoffen für eine unionsweite Überwachung im Bereich der Wasserpolitik gemäß der 
Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 13caf (Durchführungsbeschluss (EU) 2018/840 der 
Kommission) folgende Nummer eingefügt:

„13cag. 32020 D 1161: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1161 der Kommission vom 4. August 2020 zur Erstellung 
einer Beobachtungsliste von Stoffen für eine unionsweite Überwachung im Bereich der Wasserpolitik gemäß der 
Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 257 vom 6.8.2020, S. 32)“

Artikel 2

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/1161 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 257 vom 6.8.2020, S. 32.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 151/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2024/156] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/2036 der Kommission vom 9. Dezember 2020 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 965/2012 in Bezug auf die notwendigen Kompetenzen und Schulungsmethoden für 
Flugbesatzungen und die Verschiebung des Geltungsbeginns bestimmter Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66nf (Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommission) 
Folgendes angefügt:

„– 32020 R 2036: Durchführungsverordnung (EU) 2020/2036 der Kommission vom 9. Dezember 2020 (ABl. L 416 vom 
11.12.2020, S. 24)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2036 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 416 vom 11.12.2020, S. 24.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 153/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2024/157] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1992 der Kommission vom 2. Dezember 2020 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 474/2006 hinsichtlich der Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Union eine 
Betriebsuntersagung ergangen ist oder deren Betrieb in der Union Beschränkungen unterliegt (1) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66zab (Verordnung (EG) Nr. 474/2006 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32020 R 1992: Durchführungsverordnung (EU) 2020/1992 der Kommission vom 2. Dezember 2020 (ABl. L 410 vom 
7.12.2020, S. 49)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1992 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 410 vom 7.12.2020, S. 49.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 158/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2024/158] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 über Quecksilber 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Aufnahme der Verordnung (EU) 2017/852 erfolgt unbeschadet der Tatsache, dass der Handel mit Drittstaaten 
nicht unter das EWR-Abkommen fällt und somit die Bestimmungen der Verordnung, die die Ausfuhr von 
Quecksilber untersagen, keine Anwendung auf die EFTA-Staaten finden.

(3) Mit der Verordnung (EU) 2017/852 wird die Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 (2) aufgehoben, die in das EWR- 
Abkommen aufgenommen wurde und daher aus diesem zu streichen ist.

(4) Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XX des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 22a (Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates) folgende Fassung:

„32017 R 0852: Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 über 
Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 (ABl. L 137 vom 24.5.2017, S. 1).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen:

a) In Artikel 2 Absatz 6 wird die Angabe ‚Artikel 28 Absatz 2 AEUV‘ durch die Angabe ‚Artikel 8 des EWR-Abkommens‘ 
ersetzt.“

b) In Artikel 2 Absätze 6 und 7 werden nach den Worten ‚das Zollgebiet der Union‘ die Worte ‚oder das Gebiet der EFTA- 
Staaten‘ eingefügt.“

c) In Artikel 2 Absatz 7 gelten die Worte ‚die sich in einem anderen Zollverfahren als dem externen Unionsversand
verfahren für die Beförderung von Waren durch das Zollgebiet der Union befinden‘ nicht für die EFTA-Staaten.

d) Die in den Artikeln 3, 4 und 5 genannten Ausfuhr- und Einfuhrbeschränkungen gelten nicht zwischen der EU und den 
EFTA-Staaten. Dies gilt unbeschadet strengerer Ausfuhr- und Einfuhrverbote, die in einem EFTA-Staat zum Zeitpunkt 
der Aufnahme dieser Verordnung in das EWR-Abkommen gelten. Die EFTA-Staaten ergreifen wirksame Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass Quecksilber nicht über einen EFTA-Staat aus der EU ausgeführt oder in die EU eingeführt wird.

e) In Artikel 8 Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

„Hat ein Wirtschaftsbeteiligter die zuständigen Behörden in einem EFTA-Staat gemäß Absatz 3 unterrichtet und ist der 
EFTA-Staat der Auffassung, dass die in Absatz 6 Unterabsatz 1 genannten Kriterien erfüllt sind, so leitet der EFTA-Staat 
die Mitteilung an die Kommission weiter. Der betreffende EFTA-Staat unterrichtet die Kommission über Fälle, in denen 
er der Ansicht ist, die Kriterien gemäß Absatz 6 Unterabsatz 1 seien nicht erfüllt gewesen“.

(1) ABl. L 137 vom 24.5.2017, S. 1.
(2) ABl. L 304 vom 14.11.2008, S. 75.
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f) In Artikel 8 Absatz 6 wird folgender Unterabsatz angefügt:

„Die Durchführungsrechtsakte der Kommission, in denen festgelegt wird, ob ein einschlägiges neues quecksilber
haltiges Produkt oder ein neues Herstellungsverfahren zugelassen ist, sind allgemein anwendbar und werden in das 
EWR-Abkommen aufgenommen“.

g) In Artikel 10 Absatz 1 werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚Ab dem 1. Januar 2019‘ durch die Worte ‚Ab einem Jahr 
nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 158/2021 vom 23. April 2021‘ ersetzt.

In Artikel 10 Absatz 2 werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚Ab dem 1. Juli 2018‘ durch die Worte ‚Ab sechs Monaten 
nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 158/2021 vom 23. April 2021‘ ersetzt.“

In Artikel 10 Absatz 3 werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚Ab dem 1. Juli 2019‘ durch die Worte ‚Ab achtzehn 
Monaten nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 158/2021 vom 23. April 2021‘ 
ersetzt.“

In Artikel 10 Absatz 4 werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚Ab dem 1. Januar 2019‘ durch die Worte ‚Ab einem Jahr 
nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 158/2021 vom 23. April 2021‘ ersetzt.“

In Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe a werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚nach dem 1. Januar 2018‘ durch die Worte 
‚nach dem Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 158/2021 vom 23. April 2021‘ 
ersetzt.

In Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe b werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚ab dem 1. Januar 2021‘ durch die Worte ‚ab 
drei Jahren nach dem Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 158/2021 vom 23. April 
2021‘ ersetzt“.

h) In Artikel 18 Absatz 1 werden für die EFTA-Staaten die Worte ‚bis zum 1. Januar 2020‘ durch die Worte ‚ab zwei Jahren 
nach dem Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 158/2021 vom 23. April 2021‘ 
ersetzt.

i) Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b gilt nicht für die EFTA-Staaten.“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2017/852 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 160/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2024/159] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1675 der Kommission vom 11. November 2020 zur Änderung des 
Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/2323 zur Aufstellung der europäischen Liste von Abwrackeinrichtungen 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 32fhd (Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2323 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32020 D 1675: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1675 der Kommission vom 11. November 2020 (ABl. L 378 vom 
12.11.2020, S. 5)“

Artikel 2

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/1675 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 378 vom 12.11.2020, S. 5.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 156/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2024/160] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1741 der Kommission vom 23. September 2019 zur Festlegung, in welcher 
Form und mit welcher Häufigkeit die Mitgliedstaaten Daten für die Berichterstattung gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffrei
setzungs- und -verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des Rates zu 
übermitteln haben (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1 ha (Beschluss 2010/205/EU der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt:

„1hb. 32019 D 1741: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1741 der Kommission vom 23. September 2019 zur 
Festlegung, in welcher Form und mit welcher Häufigkeit die Mitgliedstaaten Daten für die Berichterstattung gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung eines 
Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG 
und 96/61/EG des Rates zu übermitteln haben (ABl. L 267 vom 21.10.2019, S. 3).

Der Beschluss gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung:

In Artikel 1 werden in Bezug auf die EFTA-Staaten die Worte „Berichtsjahr 2019“ durch „Berichtsjahr 2020“ ersetzt.“

Artikel 2

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1741 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 267 vom 21.10.2019, S. 3.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 159/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2024/161] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Richtlinie (EU) 2020/363 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Änderung des Anhang II der 
Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge hinsichtlich bestimmter 
Ausnahmen für Blei und Bleiverbindungen in Bauteilen (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 32e (Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„- 32020 L 0363: Delegierte Richtlinie (EU) 2020/363 der Kommission vom 17. Dezember 2019 (ABl. L 67 vom 
5.3.2020, S. 119)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Richtlinie (EU) 2020/363 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 67 vom 5.3.2020, S. 119.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 155/2021 

vom 23. April 2021

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2024/162] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/2009 der Kommission vom 22. Juni 2020 über Schlussfolgerungen zu den 
besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Industrieemissionen in Bezug auf die Behandlung von Oberflächen unter Verwendung von organischen 
Lösungsmitteln, einschließlich der Konservierung von Holz und Holzerzeugnissen mit Chemikalien (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1fv (Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2010 der Kommission) 
folgende Nummer eingefügt:

„1fw. 32020 D 2009: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/2009 der Kommission vom 22. Juni 2020 über Schlussfol
gerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf die Behandlung von Oberflächen unter 
Verwendung von organischen Lösungsmitteln, einschließlich der Konservierung von Holz und Holzerzeugnissen 
mit Chemikalien (ABl. L 414 vom 9.12.2020, S. 19)“

Artikel 2

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/2009 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. April 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. April 2021.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Clara GANSLANDT

(1) ABl. L 414 vom 9.12.2020, S. 19.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS Nr. 1/2023 DES MIT DEM ABKOMMEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION 
UND DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT ZUR VERKNÜPFUNG IHRER 
JEWEILIGEN SYSTEME FÜR DEN HANDEL MIT TREIBHAUSGASEMISSIONEN EINGESETZTEN 

GEMEINSAMEN AUSSCHUSSES 

vom 15. November 2023

im Hinblick auf die Änderung des Anhangs I und die Aufnahme einer Präzisierung in Anhang IV des 
Abkommens [2024/301] 

DER GEMEINSAME AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur 
Verknüpfung ihrer jeweiligen Systeme für den Handel mit Treibhausgasemissionen (1) (im Folgenden „Abkommen“), 
insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Annahme des Beschlusses Nr. 2/2019 des Gemeinsamen Ausschusses (2) waren die im Abkommen 
festgelegten Bedingungen für die Verknüpfung erfüllt, sodass das Abkommen am 1. Januar 2020 in Kraft treten 
konnte.

(2) Gemäß Artikel 13 Absatz 2 des Abkommens kann der Gemeinsame Ausschuss die Anhänge des Abkommens 
ändern.

(3) Am 1. Januar 2021 begann im Emissionshandelssystem der Europäischen Union und im Emissionshandelssystem 
der Schweiz ein neuer Handelszeitraum.

(4) Mit dem neuen Handelszeitraum wurden in beiden Emissionshandelssystemen regulatorische Änderungen 
vorgenommen.

(5) Im Hinblick auf die wichtigen Entwicklungen in beiden Emissionshandelssystemen gemäß Artikel 13 Absatz 7 des 
Abkommens ist es angezeigt, die regulatorischen Änderungen durch die Änderung des Anhangs I des Abkommens 
zu berücksichtigen, um notwendige Präzisierungen in die wesentlichen Kriterien dieses Anhangs aufzunehmen, 
sodass die Vereinbarkeit der beiden Emissionshandelssysteme gewahrt bleibt, die Marktintegrität gewährleistet ist 
und eine Verzerrung des Wettbewerbs ausgeschlossen wird.

(6) Mit dem Beschluss Nr. 1/2022 des Gemeinsamen Ausschusses vom 9. Dezember 2022 wurde Anhang IV des 
Abkommens in Bezug auf Sicherheitskennzeichnungen geändert. Um Missverständnisse und Fehlinterpretationen 
zu vermeiden, ist es angezeigt, diesen Anhang zu ändern, um die Bedeutung des Begriffs „vertrauliche 
Informationen mit einer hohen Vertraulichkeits- und Integritätseinstufung“ im Rahmen des Abkommens zu 
präzisieren —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge I und IV des Abkommens erhalten den Wortlaut gemäß den Anhängen I und IV der Anlage zu diesem 
Beschluss.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

(1) ABl. EU L 322 vom 7.12.2017, S. 3.
(2) Beschluss Nr. 2/2019 des mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur 

Verknüpfung ihrer jeweiligen Systeme für den Handel mit Treibhausgasemissionen eingesetzten Gemeinsamen Ausschusses vom 
5. Dezember 2019 zur Änderung der Anhänge I und II des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zur Verknüpfung ihrer jeweiligen Systeme für den Handel mit Treibhausgasemissionen [2020/1359] (ABl. EU 
L 314 vom 29.9.2020, S. 68).
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Geschehen zu Zürich am 15. November 2023.

Für den Gemeinsamen Ausschuss 

Sekretariat für die Europäische
Union Ruben VERMEEREN

Der Vorsitz
Katrin SCHNEEBERGER

Sekretariat für die Schweiz
Thomas MEIER
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ANLAGE 

1. Anhang I erhält folgende Fassung:

„ANHANG I

WESENTLICHE KRITERIEN

A. Wesentliche Kriterien für ortsfeste Anlagen

Wesentliche Kriterien Im EU-EHS Im EHS der Schweiz

1. Verbindlichkeit der 
Teilnahme am EHS

Die Teilnahme am EHS ist für die Anlagen 
obligatorisch, in denen die Tätigkeiten 
durchgeführt und die Treibhausgase (im 
Folgenden ‚THG‘) freigesetzt werden, die 
nachstehend aufgeführt sind.

Die Teilnahme am EHS ist für die 
Anlagen obligatorisch, in denen die 
Tätigkeiten durchgeführt und die 
THG freigesetzt werden, die 
nachstehend aufgeführt sind.

2. Das EHS erstreckt sich 
mindestens auf die 
Tätigkeiten gemäß:

— Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG
in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden Fassung.

— Artikel 40 Absatz 1 und Anhang 6 
der CO2-Verordnung

in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

3. Das EHS erstreckt sich 
mindestens auf die THG 
gemäß:

— Anhang II der Richtlinie 2003/87/EG
in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden Fassung.

— Artikel 1 Absatz 1 der CO2-Ver
ordnung

in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

4. In dem EHS ist eine 
Obergrenze 
festzusetzen, die 
mindestens so streng ist 
wie diejenige in:

— Artikel 9 und 9a der Richtlinie 
2003/87/EG

in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden Fassung.

Der lineare Kürzungsfaktor von 1,74 % 
jährlich wird ab dem Jahr 2021 auf 2,2 % 
jährlich angehoben und gilt für alle 
Sektoren gemäß der Richtlinie 
(EU) 2018/410 in der zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Abkommens 
geltenden Fassung.

— Artikel 18 Absätze 1 und 2 des 
CO2-Gesetzes

— Artikel 45 Absatz 1 und Anhang 8 
Nummer 1 der CO2-Verordnung

in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

Der lineare Kürzungsfaktor beträgt 
2,2 % jährlich ab dem Jahr 2021.

5. Marktstabilitätsmecha-
nismus

Im Jahr 2015 führte die EU die 
Marktstabilitätsreserve ein (Beschluss 
(EU) 2015/1814), deren Funktionieren 
durch die Richtlinie (EU) 2018/410 gestärkt 
wurde.

Gemäß den Rechtsvorschriften der EU 
veröffentlicht die Kommission ab 2017 
jedes Jahr bis zum 15. Mai die 
Gesamtmenge der in Umlauf befindlichen 
Zertifikate. Diese Zahl ist ausschlaggebend 
dafür, ob einige der Zertifikate, die im 
Folgejahr zur Versteigerung bestimmt sind, 
in die Reserve eingestellt oder ob Zertifikate 
aus der Reserve freigegeben werden sollten.

— Artikel 19 Absatz 5 des CO2- 
Gesetzes

— Artikel 48 Absätze 1bis und 5 und 
Anhang 8 Ziffer 2 der CO2-Ver
ordnung

in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

Die Rechtsvorschriften der Schweiz 
sehen eine Reduzierung der 
Versteigerungsmenge vor, die von der 
Gesamtzahl der in Umlauf 
befindlichen Zertifikate abhängt. 
Darüber hinaus werden die 
Emissionszertifikate, die nicht einer 
Versteigerung zugeführt werden, am 
Ende des Handelszeitraums gelöscht.
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6. Der Umfang der 
Marktaufsicht des EHS 
ist mindestens so streng 
wie derjenige gemäß:

— Richtlinie 2014/65/EU des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanz
instrumente sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (MiFID II)

— Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte 
für Finanzinstrumente und zur Ände
rung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (MiFIR)

— Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 über Markt
missbrauch (Marktmissbrauchsverord
nung) und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/6/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates und der Richtlinien 
2003/124/EG, 2003/125/EG 
und 2004/72/EG der Kommission

— Richtlinie 2014/57/EU des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über strafrechtliche 
Sanktionen bei Marktmanipulation 
(Marktmissbrauchsrichtlinie)

— Richtlinie (EU) 2015/849 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwe
cke der Geldwäsche und der Terroris
musfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der Richtli
nie 2005/60/EG des Europäischen Par
laments und des Rates und der Richtli
nie 2006/70/EG der Kommission

in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden Fassung.

— Bundesgesetz über die Eidgenös
sische Finanzmarktaufsicht vom 
22. Juni 2007

— Bundesgesetz über die Finanz
marktinfrastrukturen und das 
Marktverhalten im Effekten- und 
Derivatehandel vom 19. Juni 
2015

— Bundesgesetz über die Finanzins
titute vom 15. Juni 2018

— Bundesgesetz über die Bekämp
fung der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung vom 
10. Oktober 1997

in der zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Abkommens 
geltenden Fassung.

In der Schweizer 
Finanzmarktregulierung wird die 
Rechtsnatur von 
Emissionszertifikaten nicht definiert. 
Insbesondere gelten 
Emissionszertifikate im Gesetz über 
die Finanzmarktinfrastrukturen nicht 
als Effekten und können daher nicht 
an Handelsplätzen gehandelt werden. 
Weil Emissionszertifikate nicht als 
Effekten gelten, gelten die Schweizer 
Vorschriften für den Effektenhandel 
nicht für den OTC-Handel mit 
Emissionszertifikaten auf dem 
Sekundärmarkt.

Derivatekontrakte gelten nach dem 
Gesetz über 
Finanzmarktinfrastrukturen als 
Effekten. Dazu gehören auch 
Derivate, deren Basiswert 
Emissionszertifikate sind. Derivate 
von Emissionszertifikaten, die 
Gegenstand des OTC-Handels 
zwischen nichtfinanziellen und 
finanziellen Gegenparteien sind, 
fallen unter die Bestimmungen des 
Gesetzes über die 
Finanzmarktinfrastrukturen.

7. Zusammenarbeit bei der 
Marktaufsicht

Die Vertragsparteien treffen geeignete Kooperationsvereinbarungen in Bezug auf die 
Marktaufsicht. Diese Kooperationsvereinbarungen betreffen den 
Informationsaustausch und die Durchsetzung der Verpflichtungen, die sich aus 
ihrer jeweiligen Marktaufsichtsregelung ergeben. Die Vertragsparteien unterrichten 
den Gemeinsamen Ausschuss über derartige Vereinbarungen.

8. Die qualitativen 
Beschränkungen für 
internationale 
Gutschriften sind 
mindestens so streng 
wie diejenigen gemäß:

Das Unionsrecht sieht für die Zeit nach 
2021 keine Ansprüche auf die Nutzung 
internationaler Gutschriften vor.

Das Recht der Schweiz sieht für die 
Zeit nach 2021 keine Ansprüche auf 
die Nutzung internationaler 
Gutschriften vor.
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9. Die quantitativen 
Beschränkungen für 
internationale 
Gutschriften sind 
mindestens so streng 
wie diejenigen gemäß:

Das Unionsrecht sieht für die Zeit nach 
2021 keine Ansprüche auf die Nutzung 
internationaler Gutschriften vor.

Das Recht der Schweiz sieht für die 
Zeit nach 2021 keine Ansprüche auf 
die Nutzung internationaler 
Gutschriften vor.

10. Der Berechnung der 
kostenlosen Zuteilung 
liegen Benchmarks und 
Anpassungsfaktoren 
zugrunde. Zertifikate, 
die nicht kostenlos 
zugeteilt werden, 
werden versteigert oder 
entwertet. Zu diesem 
Zweck genügt das EHS 
zumindest:

— Artikel 10, 10a, 10b und 10c der Richt
linie 2003/87/EG

— Durchführungsverordnung 
(EU) 2021/447 der Kommission vom 
12. März 2021 zur Festlegung ange
passter Benchmarkwerte für die kosten
lose Zuteilung von Emissionszertifika
ten für den Zeitraum 2021–2025 
gemäß Artikel 10a Absatz 2 der Richt
linie 2003/87/EG des Europäischen Par
laments und des Rates, in der im Zeit
raum vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2025 geltenden Fassung

— Richtlinie (EU) 2018/410 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 
14. März 2018 zur Änderung der Richt
linie 2003/87/EG zwecks Unterstüt
zung kosteneffizienter Emissionsreduk
tionen und zur Förderung von 
Investitionen mit geringem CO2-Aus
stoß und des Beschlusses (EU) 
2015/1814

— Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 
der Kommission vom 19. Dezember 
2018 zur Festlegung EU-weiter Über
gangsvorschriften zur Harmonisierung 
der kostenlosen Zuteilung von Emis
sionszertifikaten gemäß Artikel 10a 
der Richtlinie 2003/87/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates

— Delegierter Beschluss (EU) 2019/708 
der Kommission vom 15. Februar 
2019 zur Ergänzung der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates hinsichtlich der 
Festlegung der Sektoren und Teilsekto
ren, bei denen davon ausgegangen wird, 
dass für sie im Zeitraum 2021–2030 ein 
Risiko der Verlagerung von CO2-Emis
sionen besteht

— sektorübergreifender Korrekturfaktor 
im EU-EHS in den Zeiträumen 
2021-2025 oder 2026-2030

— Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/1842 der Kommission vom 
31. Oktober 2019 mit Durchführungs
bestimmungen zur Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates hinsichtlich weite
rer Vorkehrungen für die Anpassung 
der kostenlosen Zuteilung von Emis
sionszertifikaten aufgrund von Ände
rungen der Aktivitätsraten

in der am 1. Januar 2021 geltenden Fassung.

— Artikel 18 Absatz 3 und Arti
kel 19 des CO2-Gesetzes

— Artikel 45 Absätze 2 bis 6, Arti
kel 46, 46a, 46b und 48 sowie 
Anhang 9 der CO2-Verordnung

in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

Im Zeitraum 2021 bis 2025 
übersteigen die kostenlosen 
Zuteilungen nicht den Umfang der 
kostenlosen Zuteilungen an Anlagen 
im Rahmen des EU-EHS.
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11. Das EHS sieht 
Sanktionen vor, die 
hinsichtlich der 
Bedingungen und des 
Umfangs vergleichbar 
sind mit denjenigen 
gemäß:

— Artikel 16 der Richtlinie 2003/87/EG
in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden Fassung.

— Artikel 21 des CO2-Gesetzes
— Artikel 56 der CO2-Verordnung
in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

12. Die Überwachung und 
Berichterstattung im 
Rahmen des EHS sind 
mindestens genauso 
streng wie diejenigen 
gemäß:

— Artikel 14 und Anhang IV der Richtlinie 
2003/87/EG

— Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/2066 der Kommission vom 
19. Dezember 2018 über die Überwa
chung von und die Berichterstattung 
über Treibhausgasemissionen gemäß 
der Richtlinie 2003/87/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates und 
zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 601/2012 der Kommission

in der am 1. Januar 2021 geltenden Fassung.

— Artikel 20 des CO2-Gesetzes
— Artikel 50 bis 53, Anhang 16 Zif

fer 1 und Anhang 17 Ziffer 1 der 
CO2-Verordnung

in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

13. Die Prüfung und 
Akkreditierung im 
Rahmen des EHS sind 
mindestens genauso 
streng wie diejenigen 
gemäß:

— Artikel 15 und Anhang V der Richtlinie 
2003/87/EG

— Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/2067 der Kommission vom 
19. Dezember 2018 über die Prüfung 
von Daten und die Akkreditierung von 
Prüfstellen gemäß der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates

in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden Fassung.

— Artikel 51 bis 54 der CO2-Verord
nung

in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

B. Wesentliche Kriterien für den Luftverkehr

Wesentliche Kriterien Für die EU Für die Schweiz

1. Verbindlichkeit der 
Teilnahme am EHS

Die Teilnahme am EHS ist für 
Luftverkehrstätigkeiten gemäß den 
nachstehend aufgeführten Kriterien 
obligatorisch.

Die Teilnahme am EHS ist für 
Luftverkehrstätigkeiten gemäß den 
nachstehend aufgeführten Kriterien 
obligatorisch.

2. Erfassung von 
Luftverkehrstätigkeiten 
und der dadurch 
freigesetzten THG sowie 
Zuordnung von Flügen 
und ihren jeweiligen 
Emissionen 
entsprechend dem 
Grundsatz des 
abgehenden Flugs 
gemäß:

— Richtlinie 2003/87/EG, in der durch die 
Verordnung (EU) 2017/2392 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2017 geänderten Fas
sung; diese Verordnung sieht eine 
befristete Ausnahme von der Durchset
zung in Bezug auf Flüge nach und aus 
Ländern vor, mit denen kein Abkom
men gemäß Artikel 25 der Richtlinie 
2003/87/EG geschlossen wurden

1. Geltungsbereich
Flüge, die von Flugplätzen im 
Schweizer Hoheitsgebiet abgehen 
oder dort enden, mit Ausnahme 
von Flügen, die von Flugplätzen 
im Gebiet des EWR abgehen.
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— Delegierter Beschluss (EU) 2020/1071 
der Kommission vom 18. Mai 2020
zur Änderung der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates in Bezug auf den 
Ausschluss von aus der Schweiz 
ankommenden Flügen aus dem Emis
sionshandelssystem der EU

— Delegierte Verordnung 
(EU) 2019/1122 der Kommission vom 
12. März 2019 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Funktionsweise des 
Unionsregisters

in der am 1. Januar 2021 geltenden Fassung.

Ab dem 1. Januar 2020 werden Flüge, die 
von Flugplätzen im Hoheitsgebiet des 
Europäischen Wirtschaftsraums (im 
Folgenden ‚EWR‘) abgehen und auf 
Flugplätzen im Schweizer Hoheitsgebiet 
enden, in das EU-EHS einbezogen, während 
Flüge, die von Flugplätzen im Schweizer 
Hoheitsgebiet abgehen und auf Flugplätzen 
im Hoheitsgebiet des EWR enden, gemäß 
Artikel 25a der Richtlinie 2003/87/EG vom 
EU-EHS ausgeschlossen sein werden.

Jede befristete Ausnahme in Bezug 
auf den Geltungsbereich des EHS, 
wie beispielsweise Ausnahmen im 
Sinne des Artikels 28a der Richt
linie 2003/87/EG, kann im Ein
klang mit dem EU-EHS auf das 
EHS der Schweiz angewandt wer
den. Bei Luftverkehrstätigkeiten 
werden ausschließlich CO2-Emis
sionen erfasst.

2. Einschränkungen des Geltungsbe
reichs
Der allgemeine Geltungsbereich 
gemäß Nummer 1 umfasst keine

1. Flüge, die ausschließlich zur 
Beförderung von in offiziel
ler Mission befindlichen re
gierenden Monarchen und 
ihren unmittelbaren Fami
lienangehörigen, sowie von 
Staatschefs, Regierungschefs 
und von zur Regierung ge
hörenden Ministern durch
geführt werden, soweit dies 
durch einen entsprechenden 
Statusindikator im Flugplan 
vermerkt ist;

2. Militär-, Zoll- und Polizeiflü
ge;

3. Flüge im Zusammenhang 
mit Such- und Rettungsein
sätzen, Löschflüge, Flüge im 
humanitären Einsatz sowie 
Ambulanzflüge in medizin
ischen Notfällen;

4. Flüge, die ausschließlich nach 
Sichtflugregeln im Sinne von 
Anhang 2 des Übereinkom
mens über die Internationale 
Zivilluftfahrt vom 7. Dezem
ber 1944 operiert werden;

5. Flüge, bei denen das Luftfahr
zeug ohne geplante Zwi
schenlandung wieder zum 
Ausgangsflugplatz zurück
kehrt;
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6. Übungsflüge, die ausschließ
lich zum Erwerb oder Erhalt 
eines Pilotenscheins oder ei
ner Berechtigung für die 
Cockpit-Besatzung durchge
führt werden, sofern dies im 
Flugplan entsprechend ver
merkt ist, vorausgesetzt, dass 
diese Flüge nicht zur Beförde
rung von Fluggästen und/o
der Fracht oder zur Positio
nierung oder Überführung 
von Luftfahrzeugen dienen;

7. Flüge, die ausschließlich der 
wissenschaftlichen For
schung dienen;

8. Flüge, die ausschließlich der 
Kontrolle, Erprobung oder 
Zulassung von Luftfahrzeu
gen bzw. Bord- oder Boden
ausrüstung dienen;

9. Flüge von Luftfahrzeugen 
mit einer höchstzulässigen 
Startmasse von weniger als 
5 700 kg;

10. Flüge gewerblicher Luftfahr
zeugbetreiber mit jährlichen 
Gesamtemissionen von we
niger als 10 000 Tonnen auf 
Flügen, die unter das EHS der 
Schweiz fallen, oder mit weni
ger als 243 Flügen in drei auf
einanderfolgenden Viermo
natszeiträumen im 
Geltungsbereich des EHS 
der Schweiz, sofern die Betrei
ber nicht unter das EU-EHS 
fallen;

11. Flüge nichtgewerblicher 
Luftfahrzeugbetreiber mit 
jährlichen Gesamtemissio
nen von weniger als 
1 000 Tonnen, die unter das 
EHS der Schweiz fallen, im 
Einklang mit der jeweiligen 
im EU-EHS angewandten 
Ausnahme, sofern die Betrei
ber nicht unter das EU-EHS 
fallen.
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Diese Einschränkungen des 
Geltungsbereichs sind vorgesehen in:
— Artikel 16a des CO2-Gesetzes
— Artikel 46d, Artikel 55 Absatz 2 

und Anhang 13 der CO2-Verord
nung

in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

3. Austausch einschlägiger 
Daten in Bezug auf die 
Anwendung der 
Einschränkungen des 
Geltungsbereichs für 
Luftverkehrstätigkeiten

Die beiden Vertragsparteien arbeiten in Bezug auf die Anwendung der 
Einschränkungen des Geltungsbereichs im EHS der Schweiz und im EU-EHS für 
gewerbliche und nichtgewerbliche Betreiber gemäß diesem Anhang zusammen. 
Insbesondere stellen beide Vertragsparteien die rechtzeitige Übermittlung aller 
einschlägigen Daten sicher, um die ordnungsgemäße Identifizierung von Flügen und 
Luftfahrzeugbetreibern, die unter das EHS der Schweiz und das EU-EHS fallen, zu 
ermöglichen.

4. Obergrenze 
(Gesamtmenge der 
Luftfahrzeugbetreibern 
zuzuteilenden 
Zertifikate)

— Artikel 3c der Richtlinie 2003/87/EG

in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden Fassung.

— Artikel 3c der Richtlinie 2003/87/EG 
sah ursprünglich folgende Zuteilung 
von Zertifikaten vor:

— 15 % werden versteigert,
— 3 % werden in eine Sonderreserve 

eingestellt,
— 82 % werden kostenlos zugeteilt.

Die Zuteilungen wurden mit der 
Verordnung (EU) Nr. 421/2014 geändert, 
mit der die kostenlose Zuteilung von 
Zertifikaten proportional zur Verringerung 
der Abgabeverpflichtung gekürzt wurde 
(Artikel 28a Absatz 2 der 
Richtlinie 2003/87/EG). Mit der 
Verordnung (EU) 2017/2392 in der zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Abkommens geltenden Fassung wurde 
diese Vorgehensweise bis zum Jahr 2023 
verlängert; zudem wird seit dem 1. Januar 
2021 ein linearer Kürzungsfaktor von 2,2 % 
angewandt.

Die Obergrenze ist ähnlich streng wie 
im EU-EHS, insbesondere in Bezug 
auf den Kürzungssatz über Jahre und 
Handelszeiträume hinweg. Die 
entsprechend der Obergrenze 
verfügbaren Zertifikate werden wie 
folgt aufgeteilt:
— 15 % werden versteigert;
— 3 % werden in eine Sonderreserve 

eingestellt,
— 82 % werden kostenlos zugeteilt.
Diese Zuteilung kann im Einklang mit 
den Artikeln 6 und 7 dieses 
Abkommens überprüft werden.

Bis 2020 wird die Menge der 
entsprechend der Obergrenze 
verfügbaren Zertifikate nach einem 
Bottom-up-Ansatz auf der Grundlage 
der im Einklang mit der vorstehenden 
Aufteilung kostenlos zuzuteilenden 
Zertifikate berechnet. Jede befristete 
Ausnahme in Bezug auf den 
Geltungsbereich des EHS macht 
entsprechende anteilige 
Anpassungen der zuzuteilenden 
Mengen erforderlich.

Ab 2021 wird die Menge der 
entsprechend der Obergrenze 
verfügbaren Zertifikate anhand der 
Obergrenze für das Jahr 2020 unter 
Berücksichtigung eines möglichen 
Kürzungssatzes im Einklang mit dem 
EU-EHS bestimmt.

Dies ist vorgesehen in:
— Artikel 18 des CO2-Gesetzes
— Artikel 46e und Anhang 15 der 

CO2-Verordnung
in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.
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5. Zuteilung von 
Zertifikaten für den 
Luftverkehr durch 
Versteigerung von 
Zertifikaten

— Artikel 3d und Artikel 28a Absatz 3 der 
Richtlinie 2003/87/EG

in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden Fassung.

Die zu versteigernden Schweizer 
Zertifikate werden durch die 
zuständige Behörde der Schweiz 
versteigert. Die Schweiz hat 
Anspruch auf die Einnahmen aus der 
Versteigerung der Schweizer 
Zertifikate.

Dies ist vorgesehen in:
— Artikel 19a Absätze 2 und 4 des 

CO2-Gesetzes
— Artikel 48 und Anhang 15 der 

CO2-Verordnung
in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

6. Sonderreserve für 
bestimmte 
Luftfahrzeugbetreiber

— Artikel 3f der Richtlinie 2003/87/EG
in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden Fassung.

Für neue Marktteilnehmer und 
wachstumsstarke Betreiber werden 
Zertifikate in eine Sonderreserve 
eingestellt; die Schweiz wird 
allerdings bis 2020 keine 
Sonderreserve haben, da das 
Bezugsjahr für die Erhebung von 
Daten über die Schweizer 
Luftverkehrstätigkeiten das Jahr 2018 
ist.

Diese Sonderreserve ist vorgesehen 
in:
— Artikel 18 Absatz 3 des CO2- 

Gesetzes
— Artikel 46e und Anhang 15 der 

CO2-Verordnung
in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

7. Benchmark für die 
kostenlose Zuteilung 
von Zertifikaten an 
Luftfahrzeugbetreiber

— Artikel 3e der Richtlinie 2003/87/EG
in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden Fassung.

Die jährliche Benchmark ist 
0,000642186914222035 Zertifikate je 
Tonnenkilometer.

Die Benchmark darf nicht höher sein 
als im EU-EHS.

Die jährliche Benchmark ist 
0,000642186914222035 Zertifi-
kate je Tonnenkilometer.

Diese Benchmark ist vorgesehen in:
— Artikel 46f Absatz 1 und 

Anhang 15 der CO2-Verordnung
in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

8. Kostenlose Zuteilung 
von Zertifikaten an 
Luftfahrzeugbetreiber

— Artikel 3e der Richtlinie 2003/87/EG
in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden Fassung.

Die Vergabe von Zertifikaten wird gemäß 
Artikel 25a der Richtlinie 2003/87/EG im 
Verhältnis zu den entsprechenden 
Berichterstattungs- und Abgabepflichten 
aus der tatsächlichen Erfassung von Flügen 
zwischen dem EWR und der Schweiz im 
Rahmen des EU-EHS angepasst.

Die Zahl der den 
Luftfahrzeugbetreibern kostenlos 
zugeteilten Emissionszertifikate wird 
durch Multiplikation ihrer 
gemeldeten Tonnenkilometerdaten 
im Bezugsjahr mit der geltenden 
Benchmark berechnet.

Diese kostenlose Zuteilung ist 
vorgesehen in:
— Artikel 19a Absätze 3 und 4 des 

CO2-Gesetzes
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— Artikel 46f Absätze 1 und 3 und 
Anhang 15 der CO2-Verordnung

— in der am 1. Januar 2022 gelten
den Fassung.

9. Die qualitativen 
Beschränkungen für 
internationale 
Gutschriften sind 
mindestens so streng 
wie diejenigen gemäß:

Das Unionsrecht sieht für die Zeit nach 
2021 keine Ansprüche auf die Nutzung 
internationaler Gutschriften vor.

Das Recht der Schweiz sieht für die 
Zeit nach 2021 keine Ansprüche auf 
die Nutzung internationaler 
Gutschriften vor.

10. Quantitative 
Beschränkungen für die 
Nutzung internationaler 
Gutschriften

Das Unionsrecht sieht für die Zeit nach 
2021 keine Ansprüche auf die Nutzung 
internationaler Gutschriften vor.

Das Recht der Schweiz sieht für die 
Zeit nach 2021 keine Ansprüche auf 
die Nutzung internationaler 
Gutschriften vor.

11. Erhebung von 
Tonnenkilometerdaten 
für das Bezugsjahr

— Artikel 3e der Richtlinie 2003/87/EG
in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden Fassung.

Unbeschadet der nachstehenden 
Bestimmung werden die neuen 
Tonnenkilometerdaten zur gleichen 
Zeit und auf dieselbe Weise wie im 
EU-EHS erhoben.

Bis zu einer neuen Erhebung von 
Tonnenkilometerdaten und im 
Einklang mit der Verordnung über die 
Erhebung von Tonnenkilometerdaten 
und die Erstellung von 
Monitoringplänen bei Flugstrecken in 
der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden 
Fassung ist das Bezugsjahr für die 
Erhebung von Daten über die 
Schweizer Luftverkehrstätigkeiten 
das Jahr 2018.

Dies ist vorgesehen in:
— Artikel 19a Absätze 3 und 4 des 

CO2-Gesetzes
— Artikel 46f Absatz 1 und 

Anhang 15 der CO2-Verordnung
in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

12. Überwachung und 
Berichterstattung

— Artikel 14 und Anhang IV der Richtlinie 
2003/87/EG

— Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/2066 der Kommission vom 
19. Dezember 2018 über die Überwa
chung von und die Berichterstattung 
über Treibhausgasemissionen gemäß 
der Richtlinie 2003/87/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates und 
zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 601/2012 der Kommission

Die Überwachungs- und 
Berichterstattungsvorschriften sind 
ebenso streng wie im EU-EHS.

Dies ist vorgesehen in:
— Artikel 20 des CO2-Gesetzes
— Artikel 50 bis 52 und Anhänge 16 

und 17 der CO2-Verordnung
in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.
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Wesentliche Kriterien Für die EU Für die Schweiz

— Delegierte Verordnung 
(EU) 2019/1603 der Kommission vom 
18. Juli 2019 zur Ergänzung der Richt
linie 2003/87/EG des Europäischen Par
laments und des Rates betreffend die 
von der Internationalen Zivilluftfahrt- 
Organisation angenommenen Maßnah
men für die Überwachung von, die 
Berichterstattung über und die Prüfung 
von Luftverkehrsemissionen für die 
Zwecke der Umsetzung eines globalen 
marktbasierten Mechanismus

in der am 1. Januar 2021 geltenden Fassung.

13. Prüfung und 
Akkreditierung

— Artikel 15 und Anhang V der Richtlinie 
2003/87/EG

— Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/2067 der Kommission vom 
19. Dezember 2018 über die Prüfung 
von Daten und die Akkreditierung von 
Prüfstellen gemäß der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates

in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Abkommens geltenden Fassung.

Die Prüfungs- und 
Akkreditierungsvorschriften sind 
ebenso streng wie im EU-EHS.

Dies ist vorgesehen in:
— Artikel 52 Absätze 4 und 5 und 

Anhang 18 der CO2-Verordnung
in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

14. Verwaltung Es gelten die in Artikel 18a der Richtlinie 
2003/87/EG festgelegten Kriterien. Zu 
diesem Zweck gilt die Schweiz gemäß 
Artikel 25a der Richtlinie 2003/87/EG im 
Hinblick auf die Zuordnung der Verwaltung 
von Luftfahrzeugbetreibern zur Schweiz 
und zu den Mitgliedstaaten der EU (des 
EWR) als Verwaltungsmitgliedstaat.

Gemäß Artikel 25a der Richtlinie 
2003/87/EG sind die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten der EU (des EWR) für 
sämtliche Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Verwaltung von ihnen 
zugeordneten Luftfahrzeugbetreibern 
verantwortlich, einschließlich der Aufgaben 
im Zusammenhang mit dem EHS der 
Schweiz (z. B. Annahme der Berichte über 
die geprüften Emissionen aus 
Luftverkehrstätigkeiten in der EU und in der 
Schweiz, Verwaltung von 
Luftfahrzeugbetreibern und Konten, 
Verpflichtungserfüllung und 
Durchsetzung).

Die Europäische Kommission einigt sich 
bilateral mit den zuständigen Behörden der 
Schweiz über die Übermittlung der 
einschlägigen Unterlagen und 
Informationen.

Die Schweiz ist für die Verwaltung 
von Luftfahrzeugbetreibern 
zuständig,
— die über eine von der Schweiz 

erteilte gültige Betriebsgenehmi
gung verfügen oder

— die den höchsten zugeordneten 
Schätzwert für Luftverkehrsemis
sionen in der Schweiz im Rahmen 
der verknüpften EHS aufweisen.

Die zuständigen Behörden der 
Schweiz sind für sämtliche Aufgaben 
im Zusammenhang mit der 
Verwaltung der der Schweiz 
zugeordneten Luftfahrzeugbetreiber 
verantwortlich, einschließlich der 
Aufgaben im Zusammenhang mit 
dem EU-EHS (z. B. Annahme der 
Berichte über die geprüften 
Emissionen aus 
Luftverkehrstätigkeiten in der EU und 
in der Schweiz, Verwaltung von 
Luftfahrzeugbetreibern und Konten, 
Verpflichtungserfüllung und 
Durchsetzung).

Die zuständigen Behörden der 
Schweiz einigen sich bilateral mit der 
Europäischen Kommission über die 
Übermittlung der einschlägigen 
Unterlagen und Informationen.
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Wesentliche Kriterien Für die EU Für die Schweiz

Die Kommission stellt insbesondere die 
Übertragung der Anzahl kostenlos 
zugeteilter EU-Zertifikate an von der 
Schweiz verwaltete Luftfahrzeugbetreiber 
sicher.

Im Fall eines bilateralen Abkommens über 
die Verwaltung des Flugbetriebs in 
Verbindung mit dem EuroAirport Basel- 
Mulhouse-Freiburg, das keine Änderung 
der Richtlinie 2003/87/EG erfordert, wird 
die Europäische Kommission, soweit 
angebracht, die Umsetzung eines solchen 
Abkommens erleichtern, sofern es nicht zu 
Doppelzählungen führt.

Die zuständigen Behörden der 
Schweiz übertragen insbesondere die 
Anzahl kostenlos zugeteilter 
schweizerischer Zertifikate an von 
EU- (EWR-)Mitgliedstaten verwaltete 
Luftfahrzeugbetreiber.

Dies ist vorgesehen in:
— Artikel 39 Absatz 1bis des CO2- 

Gesetzes
— Artikel 46d und Anhang 14 der 

CO2-Verordnung
in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

15. Abgabe von Zertifikaten Bei der Bewertung der 
Verpflichtungserfüllung von 
Luftfahrzeugbetreibern anhand der Anzahl 
abgegebener Zertifikate rechnen die 
zuständigen Behörden der EU- (EWR-) 
Mitgliedstaaten die Zertifikate erst auf die 
unter das EHS der Schweiz fallenden 
Emissionen an und verwenden die 
restlichen abgegebenen Zertifikate für die 
Anrechnung auf die unter das EU-EHS 
fallenden Emissionen.

Bei der Bewertung der 
Verpflichtungserfüllung von 
Luftfahrzeugbetreibern anhand der 
Anzahl abgegebener Zertifikate 
rechnen die zuständigen Behörden 
der Schweiz die Zertifikate erst auf die 
unter das EU-EHS fallenden 
Emissionen an und verwenden die 
restlichen abgegebenen Zertifikate 
für die Anrechnung auf die unter das 
EHS der Schweiz fallenden 
Emissionen.

Dies ist vorgesehen in:
— Artikel 55 Absatz 2bis der CO2- 

Verordnung
in der am 1. Januar 2022 geltenden 
Fassung.

16. Rechtliche 
Durchsetzung

Die Vertragsparteien setzen die Bestimmungen ihres jeweiligen EHS gegenüber 
Luftfahrzeugbetreibern durch, die ihren Verpflichtungen im entsprechenden EHS 
nicht nachkommen, und zwar unabhängig davon, ob der Betreiber von einer 
zuständigen Behörde der EU (des EWR) oder der Schweiz verwaltet wird, sofern die 
Durchsetzung durch die mit der Verwaltung des Betreibers betraute Behörde 
zusätzliche Maßnahmen erfordert.

17. Zuordnung der 
Verwaltung von 
Luftfahrzeugbetreibern

Im Einklang mit Artikel 25a der Richtlinie 2003/87/EG wird in der gemäß 
Artikel 18a Absatz 3 der Richtlinie 2003/87/EG durch die Europäische Kommission 
veröffentlichten Liste der Luftfahrzeugbetreiber der für die einzelnen 
Luftfahrzeugbetreiber zuständige Verwaltungsmitgliedstaat, darunter die Schweiz, 
angegeben.

Die Schweiz übernimmt die Verwaltung der ihr nach dem Inkrafttreten dieses 
Abkommens erstmals zugeordneten Luftfahrzeugbetreiber nach dem 30. April des 
Jahres der Zuordnung und sobald die vorläufige Registerverbindung betriebsbereit 
ist.

Die beiden Vertragsparteien arbeiten beim Austausch der einschlägigen Unterlagen 
und Informationen zusammen.

Die Zuordnung eines Luftfahrzeugbetreibers wirkt sich nicht auf die Erfassung des 
betreffenden Luftfahrzeugbetreibers im jeweiligen EHS aus (d. h. ein Betreiber, der 
unter das EU-EHS fällt und von der zuständigen Behörde der Schweiz verwaltet 
wird, hat im Rahmen des EU-EHS gleichwertige Verpflichtungen wie im 
Geltungsbereich des EHS der Schweiz und umgekehrt).
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18. Durchführungsmodali-
täten

Etwaige weitere Modalitäten, die für die Organisation der Arbeit und 
Zusammenarbeit innerhalb der zentralen Anlaufstelle für Kontoinhaber aus dem 
Luftverkehr erforderlich sind, werden nach Unterzeichnung des Abkommens vom 
Gemeinsamen Ausschuss gemäß den Artikeln 12, 13 und 22 dieses Abkommens 
entwickelt und angenommen. Diese Modalitäten gelten ab dem Tag, ab dem dieses 
Abkommen angewandt wird.

19. Unterstützung durch 
Eurocontrol

Für den den Luftverkehr betreffenden Teil dieses Abkommens nimmt die 
Europäische Kommission die Schweiz in das in Bezug auf das EU-EHS an 
Eurocontrol übertragene Mandat auf.

C. Wesentliche Kriterien für die Register

Das EHS jeder Vertragspartei umfasst ein Register und ein Transaktionsprotokoll, die die folgenden wesentlichen 
Kriterien bezüglich der Sicherheitsmechanismen und -verfahren sowie bezüglich der Eröffnung und Verwaltung von 
Konten erfüllen:

Wesentliche Kriterien bezüglich Sicherheitsmechanismen und -verfahren

Die Register und Transaktionsprotokolle wahren die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität der im 
System gespeicherten Daten. Zu diesem Zweck setzen die Vertragsparteien die folgenden Sicherheitsmechanismen um:

Wesentliche Kriterien

Um Zugang zu den Konten zu erhalten, ist für alle Nutzer mit Zugang zum Konto ein Zwei-Faktor- 
Authentifizierungsmechanismus erforderlich.

Sowohl zur Veranlassung als auch zur Genehmigung von Transaktionen ist ein Mechanismus zur 
Transaktionsunterzeichnung erforderlich. Der Bestätigungscode wird den Nutzern über einen Außerband-Kanal 
übermittelt.

Alle nachstehend aufgeführten Vorgänge werden von einer Person veranlasst und von einer anderen Person genehmigt 
(Vier-Augen-Prinzip):
— sämtliche von einem Verwalter veranlasste Vorgänge, sofern keine in den technischen Verknüpfungsstandards fest

gelegten begründeten Ausnahmen Anwendung finden
— sämtliche Übertragungen von Einheiten, sofern nicht durch einen alternativen Vorgang begründet, der dasselbe Maß 

an Sicherheit bietet.

Es ist ein Meldesystem vorhanden, über das die Nutzer informiert werden, wenn ihre Konten und Guthaben betreffende 
Vorgänge durchgeführt werden.

Eine Übertragung wird frühestens 24 Stunden nach ihrer Veranlassung ausgeführt, sodass die Information alle Nutzer 
erreicht und diese einen mutmaßlich widerrechtlichen Übertragungsvorgang abbrechen können, es sei denn ein 
Vertrauenskontensystem bietet dasselbe Maß an Sicherheit.

Der Schweizer Verwalter und der Zentralverwalter der Union ergreifen Maßnahmen, um die Nutzer über ihre Pflichten 
in Bezug auf die Sicherheit ihrer Systeme (z. B. PC, Netz) und in Bezug auf den Umgang mit Daten/das Surfen im 
Internet aufzuklären.

In Bezug auf die Verpflichtungserfüllung dürfen die Emissionen vorbehaltlich der jeweiligen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Vertragsparteien nur durch Zertifikate abgedeckt werden, die im selben Zeitraum oder 
davor vergeben wurden.

Wesentliche Kriterien in Bezug auf die Eröffnung und Verwaltung von Konten

Wesentliche Kriterien

Eröffnung eines Betreiberkontos

Der Antrag des Betreibers oder der zuständigen Behörde auf Eröffnung eines Betreiberkontos wird an den nationalen 
Verwalter gerichtet (für die Schweiz: Bundesamt für Umwelt, im Folgenden „BAFU“). Der Antrag muss zur 
Identifizierung der EHS-Anlage ausreichende Angaben sowie eine geeignete Anlagenkennung enthalten.
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Wesentliche Kriterien

Eröffnung eines Luftfahrzeugbetreiberkontos

Jeder Luftfahrzeugbetreiber, der unter das EHS der Schweiz und/oder das EU-EHS fällt, muss über ein 
Luftfahrzeugbetreiberkonto verfügen. Für die von der zuständigen Behörde der Schweiz verwalteten 
Luftfahrzeugbetreiber wird ein solches Konto im Schweizer Register geführt. Der Luftfahrzeugbetreiber oder dessen 
Bevollmächtigter richtet innerhalb von 30 Arbeitstagen nach der Genehmigung des Überwachungsplans des 
Luftfahrzeugbetreibers bzw. seiner Übermittlung von einem Mitgliedstaat der EU (des EWR) an die Behörden der 
Schweiz den Antrag an den nationalen Verwalter (für die Schweiz: BAFU). Der Antrag enthält das eindeutige 
Luftfahrzeugkennzeichen jedes vom Antragsteller betriebenen Luftfahrzeugs, das unter das EHS der Schweiz und/oder 
das EU-EHS fällt.

Eröffnung eines Handelskontos/Personenkontos

Der Antrag auf Eröffnung eines Handelskontos/Personenkontos wird an den nationalen Verwalter gerichtet (für die 
Schweiz: BAFU). Er enthält zur Identifizierung des Kontoinhabers/Antragstellers ausreichende Angaben sowie 
mindestens Folgendes:
— bei einer natürlichen Person: Identitätsnachweis und Kontaktangaben
— bei einer juristischen Person:

— Auszug aus dem Handelsregister oder
— Eintragungsnachweis und gegebenenfalls Gründungsurkunden der juristischen Person

— polizeiliches Führungszeugnis der natürlichen Person oder – bei einer juristischen Person – gegebenenfalls von 
deren Geschäftsleitung

Kontobevollmächtigte

Für jedes Konto gibt es zumindest einen vom künftigen Kontoinhaber benannten Kontobevollmächtigten. Die 
Kontobevollmächtigten veranlassen Transaktionen und andere Vorgänge im Namen des Kontoinhabers. Bei der 
Benennung des Kontobevollmächtigten werden mindestens die folgenden Angaben über den Kontobevollmächtigten 
übermittelt:
— Name und Kontaktangaben
— Ausweisdokument
— polizeiliches Führungszeugnis

Dokumentenprüfung

Eine Abschrift eines Dokuments, das als Nachweis für die Eröffnung eines Handelskontos/Personenkontos oder zur 
Ernennung eines Kontobevollmächtigten vorgelegt wird, muss als authentische Abschrift beglaubigt sein. Abschriften 
von außerhalb des beantragenden Staates ausgestellten Dokumenten müssen legalisiert sein, sofern das nationale Recht 
nichts anderes vorsieht. Das Datum der Beglaubigung oder Legalisierung darf nicht mehr als drei Monate vor dem 
Antragsdatum liegen.

Ablehnung der Eröffnung bzw. Aktualisierung eines Kontos oder der Ernennung eines Kontobevollmächtigten

Ein nationaler Verwalter (für die Schweiz: BAFU) kann die Eröffnung bzw. Aktualisierung eines Kontos oder die 
Ernennung eines Kontobevollmächtigten ablehnen, sofern die Ablehnung angemessen und begründbar ist. Die 
Ablehnung muss durch mindestens einen der folgenden Gründe gerechtfertigt sein:
— die übermittelten Angaben und Unterlagen sind unvollständig, veraltet oder aus anderen Gründen unrichtig oder 

falsch
— gegen den künftigen Bevollmächtigten wird ermittelt oder er wurde in den vorangegangenen fünf Jahren rechtskräf

tig verurteilt wegen betrügerischer Praktiken, die Zertifikate oder Kyoto-Einheiten betreffen, wegen Geldwäsche, Ter
rorismusfinanzierung oder anderer schwerer Straftaten, bei denen das Konto möglicherweise eine instrumentelle 
Rolle spielt

— im nationalen Recht oder im Unionsrecht festgelegte Gründe

Regelmäßige Überprüfung der Kontoangaben

Der Kontoinhaber meldet dem nationalen Verwalter (für die Schweiz: BAFU) alle Änderungen des Kontos oder der 
Nutzerdaten innerhalb von 10 Arbeitstagen und übermittelt dem nationalen Verwalter, der für die Aktualisierung der 
Angaben zuständig ist, die von diesem verlangten Angaben rechtzeitig.
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Wesentliche Kriterien

Mindestens einmal alle drei Jahre überprüft der nationale Verwalter, ob die mit dem Konto verbundenen Angaben nach 
wie vor vollständig, aktuell, richtig und exakt sind, und fordert den Kontoinhaber auf, etwaige Änderungen 
gegebenenfalls zu melden. Für Betreiberkonten, Luftfahrzeugbetreiberkonten und Prüfstellen findet die Überprüfung 
mindestens alle fünf Jahre statt.

Sperrung des Kontozugangs

Falls gegen Registerbestimmungen des Artikels 3 dieses Abkommens verstoßen wurde oder Ermittlungen in Bezug auf 
einen möglichen Verstoß gegen diese Bestimmungen laufen, kann der Kontozugang gesperrt werden.

Vertraulichkeit und Offenlegung von Informationen

Im EUTL, SSTL, im Unionsregister, dem Schweizer Register und anderen Registern im Rahmen des Kyoto-Protokolls 
enthaltene Informationen einschließlich sämtlicher Kontostände, sämtlicher Transaktionen, der eindeutigen Einheiten- 
Kennung der Zertifikate und des eindeutigen numerischen Wertes der Seriennummer der verbuchten oder von einer 
Transaktion betroffenen Kyoto-Einheiten, werden vertraulich behandelt.

Diese vertraulichen Informationen dürfen auf Antrag den zuständigen öffentlichen Stellen zur Verfügung gestellt 
werden, wenn ein solcher Antrag ein berechtigtes Ziel verfolgt und gerechtfertigt, erforderlich und verhältnismäßig zu 
Ermittlungs-, Aufdeckungs- und Verfolgungszwecken, zu Zwecken der Steuerverwaltung, zu Zwecken der 
Durchsetzung, zur Durchführung von Audits oder für die Finanzaufsicht zur Prävention und Bekämpfung von Betrug, 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, anderen schweren Straftaten, Marktmissbrauch oder anderen Verstößen gegen 
das Unionsrecht oder gegen das nationale Recht eines EWR-Mitgliedstaats oder der Schweiz ist, um das reibungslose 
Funktionieren des EU-EHS und des EHS der Schweiz zu gewährleisten.

D. Wesentliche Kriterien für Auktionsplattformen und Auktionstätigkeiten

Einrichtungen, die Versteigerungen von Zertifikaten im Rahmen der EHS der Vertragsparteien durchführen, müssen die 
folgenden wesentlichen Kriterien erfüllen und die Versteigerungen entsprechend durchführen.

Wesentliche Kriterien

1. Die die Versteigerung durchführende Einrichtung wird im Wege eines Verfahrens ausgewählt, das die 
Transparenz, Verhältnismäßigkeit, Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung sowie den Wettbewerb 
zwischen verschiedenen potenziellen Auktionsplattformen auf der Grundlage des Vergaberechts der Union 
oder des nationalen Vergaberechts gewährleistet.

2. Die die Versteigerung durchführende Einrichtung wird zur Ausübung dieser Tätigkeit zugelassen und trifft bei 
der Durchführung der Vorgänge die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen; solche Sicherheitsmaßnahmen 
umfassen unter anderem Vorkehrungen für das Erkennen und die Regelung etwaiger nachteiliger 
Auswirkungen etwaiger Interessenkonflikte, für das Erkennen und Management der Risiken, denen der Markt 
ausgesetzt ist, transparente und ermessensunabhängige Regeln und Verfahren für eine faire und 
ordnungsgemäße Versteigerung sowie ausreichende finanzielle Mittel, um das ordnungsgemäße Funktionieren 
zu erleichtern.

3. Der Zugang zu den Versteigerungen unterliegt Mindestanforderungen bezüglich angemessener Überprüfungen 
der Kunden, mit denen sichergestellt wird, dass Teilnehmer die Auktionsabläufe nicht untergraben.

4. Das Auktionsverfahren muss vorhersehbar sein, besonders was den Zeitplan und die Abfolge der Verkäufe 
sowie die voraussichtlich zur Verfügung zu stellenden Mengen angeht. Die Hauptelemente des 
Auktionsverfahrens, einschließlich Zeitplan, Termine und voraussichtliche Verkaufsmengen, werden 
mindestens einen Monat vor Beginn der Versteigerung auf der Website der die Versteigerung durchführenden 
Einrichtung veröffentlicht. Ferner sind etwaige erhebliche Änderungen frühestmöglich im Voraus 
anzukündigen.

5. Die Versteigerung von Zertifikaten erfolgt mit dem Ziel, die Auswirkungen auf das EHS jeder Vertragspartei 
möglichst gering zu halten. Die für die Versteigerung verantwortliche Einrichtung stellt sicher, dass die 
Auktionspreise nicht wesentlich vom maßgeblichen Preis für Zertifikate auf dem Sekundärmarkt im 
Auktionszeitraum abweichen, was auf Defizite bei den Versteigerungen hindeuten würde. Die Methode zur 
Bestimmung der im vorangehenden Satz genannten Abweichung sollte den zuständigen Behörden mit 
Marktaufsichtsfunktionen mitgeteilt werden.
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Wesentliche Kriterien

6. Sämtliche nicht vertraulichen, für die Versteigerungen relevanten Informationen, einschließlich aller 
Rechtsvorschriften, Leitfäden und Formulare, werden offen und transparent veröffentlicht. Die Ergebnisse jeder 
durchgeführten Versteigerung werden so bald wie praktisch möglich veröffentlicht und enthalten die 
einschlägigen nicht vertraulichen Informationen. Mindestens einmal jährlich werden Berichte über die 
Ergebnisse der Versteigerungen veröffentlicht.

7. Für die Versteigerung von Zertifikaten gelten angemessene Regeln und Verfahren, die bei Versteigerungen das 
Risiko von wettbewerbsschädigendem Verhalten, Marktmissbrauch, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
mindern. Soweit möglich, sind diese Regeln und Verfahren nicht weniger streng als diejenigen für 
Finanzmärkte in den jeweiligen Rechtsordnungen der Vertragsparteien. Insbesondere obliegt es der die 
Versteigerung durchführenden Einrichtung, Maßnahmen zu ergreifen sowie Verfahren und Prozesse 
einzurichten, um die Integrität der Versteigerungen sicherzustellen. Ferner überwacht sie das Verhalten der 
Marktteilnehmer und meldet den zuständigen Behörden Fälle von wettbewerbsschädigendem Verhalten, 
Marktmissbrauch, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.

8. Die die Versteigerungen durchführende Einrichtung und die Versteigerung von Zertifikaten unterliegen einer 
angemessenen Aufsicht durch die zuständigen Behörden. Die benannten zuständigen Behörden verfügen über 
die erforderlichen rechtlichen Zuständigkeiten und technischen Vorkehrungen zur Überwachung von
— Organisation und Verhalten der Betreiber von Auktionsplattformen
— Organisation und Verhalten professioneller Intermediäre, die im Namen der Kunden handeln
— Verhalten und Transaktionen der Marktteilnehmer, um Insider-Geschäfte und Marktmanipulation zu ver

hindern
— Transaktionen der Marktteilnehmer, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.
Soweit möglich, ist die Überwachung nicht weniger streng als die der Finanzmärkte in den jeweiligen 
Rechtsordnungen der Vertragsparteien.

Die Schweiz bemüht sich, für die Versteigerung ihrer Zertifikate im Einklang mit den Vorschriften für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge eine private Einrichtung zu nutzen.

Bis eine solche Einrichtung unter Vertrag genommen ist und sofern die Zahl der in einem Jahr zu versteigernden 
Zertifikate unter einem bestimmten Schwellenwert liegt, kann die Schweiz unter den folgenden Bedingungen weiterhin 
die bestehende Regelung für die Versteigerung – nämlich eine Durchführung der Versteigerungen durch das BAFU – 
beibehalten:

1. Der Schwellenwert ist 1 000 000 Zertifikate, einschließlich der für Luftverkehrstätigkeiten zu versteigernden 
Zertifikate.

2. Die wesentlichen Kriterien 1 bis 8 gelten mit Ausnahme der Kriterien 1 und 2, während der letzte Satz des 
Kriteriums 5 und die Kriterien 7 und 8 für das BAFU nur soweit möglich gelten.

Das wesentliche Kriterium 3 gilt in Verbindung mit der folgenden Bestimmung: Zur Gebotseinstellung für Schweizer 
Zertifikate in Versteigerungen im Rahmen der Auktionsregelung, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses 
Abkommens gilt, sind alle im EWR ansässigen Unternehmen zugelassen, die dies auch in der Union sind.

Die Schweiz kann Einrichtungen, die im EWR ansässig sind, mit der Durchführung der Versteigerungen beauftragen.“

2. Anhang IV erhält folgende Fassung:
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„ANHANG IV

FESTLEGUNG DER EHS-VERTRAULICHKEITSSTUFEN

A.1 – Vertraulichkeits- und Integritätseinstufung

‚Vertraulichkeit‘ bezeichnet den Verschlusscharakter einer Information, eines Teils oder der Gesamtheit des 
Informationssystems (insbesondere Algorithmen, Programme oder Dokumentationen), bei denen der Zugang auf 
Personen, Stellen oder Verfahren mit entsprechender Befugnis beschränkt ist.

‚Integrität‘ bezeichnet die Garantie, dass ein Informationssystem und die bearbeiteten Informationen nur durch 
eine bewusste und rechtmäßige Handlung geändert werden können, und dass das System das erwartete Ergebnis 
zutreffend und vollständig liefert.

Bei jeder als vertraulich eingestufter EHS-Information ist der Aspekt der Vertraulichkeit im Hinblick darauf zu 
prüfen, wie sich die Weitergabe der Informationen auf Unternehmensebene auswirken kann und der Aspekt der 
Integrität im Hinblick darauf zu prüfen, wie sich die unbeabsichtigte Änderung, unbeabsichtigte teilweise oder 
unbeabsichtigte völlige Vernichtung der Informationen auf Unternehmensebene auswirken kann.

Die Vertraulichkeitsstufe von Informationen und die Integritätsstufe eines Informationssystems werden nach einer 
Beurteilung auf der Grundlage der in Abschnitt A.2 enthaltenen Kriterien eingestuft. Diese Einstufungen erlauben 
eine Bewertung der allgemeinen Vertraulichkeitsstufe von Informationen anhand der Übersichtstabelle in 
Abschnitt A.3.

A.2 – Vertraulichkeits- und Integritätseinstufung

A.2.1 – ‚Niedrige Einstufung‘

Mit einer niedrigen Einstufung versehen werden alle Informationen in Verbindung mit dem Emissionshan
delssystem, deren Offenlegung gegenüber unbefugten Personen und/oder bei Integritätsverlust den 
Vertragsparteien oder anderen Einrichtungen mäßigen Schaden zufügen würden und deren Offenlegung 
voraussichtlich zu Folgendem führt:

— mäßige negative Auswirkungen auf politische oder diplomatische Beziehungen;

— lokale Negativwerbung für das Ansehen oder den Ruf der Vertragsparteien oder anderer Einrichtungen;

— Bloßstellung von Einzelpersonen;

— negative Auswirkungen auf die Arbeitsmoral/Produktivität der Mitarbeiter;

— beschränkte finanzielle Verluste oder die Ermöglichung mäßiger ungerechtfertigter Gewinne oder Vorteile für 
Einzelpersonen oder Unternehmen;

— mäßige Behinderung der Vertragsparteien bei der wirksamen Ausarbeitung oder Durchführung ihrer Politiken;

— mäßige Gefährdung einer sachgerechten Verwaltung der Vertragsparteien und ihrer Tätigkeiten.

A.2.2 – ‚Mittlere Einstufung‘

Mit einer mittleren Einstufung versehen werden alle Informationen in Verbindung mit dem Emissionshan
delssystem, deren Offenlegung gegenüber unbefugten Personen und/oder bei Integritätsverlust den 
Vertragsparteien oder anderen Einrichtungen mäßigen Schaden zufügen würden und deren Offenlegung 
voraussichtlich zu Folgendem führt:

— Bloßstellung im Rahmen politischer oder diplomatischer Beziehungen;

— Schädigung des Ansehens oder des Rufs der Vertragsparteien oder anderer Einrichtungen;

— Unannehmlichkeiten für Einzelpersonen;

— direkte Senkung der Arbeitsmoral/Produktivität der Mitarbeiter;

— Bloßstellung der Vertragsparteien oder anderer Einrichtungen bei Verhandlungen mit Dritten über handelspo
litische oder allgemein politische Fragen;

— finanzielle Verluste oder die Ermöglichung ungerechtfertigter Gewinne oder Vorteile für Einzelpersonen oder 
Unternehmen;

— negative Auswirkungen auf strafrechtliche Ermittlungen;

— Verstoß gegen gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen zur Wahrung der Vertraulichkeit von 
Informationen;

— negative Auswirkungen auf die Ausarbeitung oder Durchführung von Politiken durch die Vertragsparteien;

— negative Auswirkungen auf die sachgerechte Verwaltung der Vertragsparteien und ihrer Tätigkeiten.
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A.2.3 – ‚Hohe Einstufung‘ (1)

Mit einer hohen Einstufung versehen werden alle Informationen in Verbindung mit dem Emissionshandelssystem, 
deren Offenlegung gegenüber unbefugten Personen und/oder bei Integritätsverlust den Vertragsparteien oder 
anderen Einrichtungen mäßigen Schaden zufügen würden und deren Offenlegung voraussichtlich zu Folgendem 
führt:

— Belastung diplomatischer Beziehungen;

— erhebliche Unannehmlichkeiten für Einzelpersonen;

— Erschwerung der Wahrung der Einsatzfähigkeit oder der Sicherheit von Streitkräften der Vertragsparteien oder 
anderer Partner;

— finanzielle Verluste oder die Ermöglichung ungerechtfertigter Gewinne oder Vorteile für Einzelpersonen oder 
Unternehmen;

— Bruch eigener Verpflichtungen zur Wahrung der Vertraulichkeit von Informationen, die von dritter Seite erteilt 
wurden;

— Verstoß gegen gesetzlich begründete Einschränkungen der Weitergabe von Informationen;

— Beeinträchtigung der Ermittlungstätigkeit oder Erleichterung des Begehens schwerer Straftaten;

— Benachteiligung der Vertragsparteien bei Verhandlungen mit Dritten über handelspolitische oder allgemein 
politische Fragen;

— Behinderung der Vertragsparteien bei der wirksamen Ausarbeitung oder Durchführung ihrer Politiken;

— Gefährdung einer sachgerechten Verwaltung der Vertragsparteien und ihrer Tätigkeiten.

A.3 – Einstufung von Informationen als ‚EHS-vertraulich‘

Auf der Grundlage der Einstufungen der Vertraulichkeit und Integrität nach Abschnitt A.2 und im Einklang mit 
den Vertraulichkeitsstufen gemäß Anhang III dieses Abkommens wird die allgemeine Vertraulichkeitsstufe von 
Informationen unter Verwendung der folgenden Übersichtstabelle festgelegt:

Vertraulichkeitsein-
stufung

Integritätseinstu-
fung

Niedrig Mittel Hoch

Niedrig Kennzeichnung EU:

SENSITIVE: ETS Joint 
Procurement

Kennzeichnung Schweiz:

LIMITED: ETS

Kennzeichnung EU/Schweiz:

SENSITIVE: ETS

(oder (*)

Kennzeichnung EU:

SENSITIVE: ETS Joint 
Procurement

Kennzeichnung Schweiz:

LIMITED: ETS)

Kennzeichnung EU/Schweiz:

SPECIAL HANDLING: ETS 
Critical

Mittel Kennzeichnung EU/Schweiz:

SENSITIVE: ETS

(oder (*)

Kennzeichnung EU:

SENSITIVE: ETS Joint 
Procurement

Kennzeichnung Schweiz:

LIMITED: ETS)

Kennzeichnung EU/Schweiz:

SENSITIVE: ETS

(oder (*)

Kennzeichnung EU/Schweiz:

SPECIAL HANDLING: ETS 
Critical)

Kennzeichnung EU/Schweiz:

SPECIAL HANDLING: ETS 
Critical

(1) Zur Präzisierung betrifft der Wortlaut unter Abschnitt A.2.3. nur ‚vertrauliche Informationen‘ im Sinne der Artikel 8 und 9 dieses 
Abkommens, auch wenn er nahezu identisch mit dem Wortlaut ist, der zur Definition von Verschlusssachen im Beschluss (EU, 
Euratom) 2019/1962 der Kommission vom 17. Oktober 2019 über Durchführungsbestimmungen für die Behandlung von 
Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrads RESTREINT UE/EU RESTRICTED (ABl. EU L 311 vom 2.12.2019, S. 21) verwendet wird.
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Hoch Kennzeichnung EU/Schweiz:

SPECIAL HANDLING:

ETS Critical

Kennzeichnung EU/Schweiz:

SPECIAL HANDLING: ETS 
Critical

Kennzeichnung EU/Schweiz:

SPECIAL HANDLING: ETS 
Critical

(*) Mögliche Variante, auf Einzelfallbasis zu prüfen.“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/360 DER KOMMISSION 

vom 24. Januar 2024

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2022/478 hinsichtlich der Verlängerung der 
Geltungsdauer von Schutzmaßnahmen in Bezug auf die Einfuhr von zum menschlichen Verzehr 

bestimmten Muscheln aus der Türkei 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche 
Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und 
der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, 
(EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen 
(EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 
2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) 
Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 
91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung 
über amtliche Kontrollen) (1), insbesondere auf Artikel 128 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 743/2013 der Kommission (2) wurden Schutzmaßnahmen in Bezug auf 
die Einfuhr von zum menschlichen Verzehr bestimmten Muscheln aus der Türkei eingeführt. In der Durchführungs
verordnung (EU) 2022/478 der Kommission (3) sind ähnliche Schutzmaßnahmen bis 31. Dezember 2023
vorgesehen.

(2) Diese Maßnahmen wurden im Anschluss an Audits der Kommission eingeführt, bei denen Mängel hinsichtlich der 
Durchführung amtlicher Kontrollen durch die zuständigen türkischen Behörden in Bezug auf die Erzeugung von 
Muscheln festgestellt wurden, die für den Eingang in die Union bestimmt waren, und nach Berichten der 
Mitgliedstaaten über nicht konforme Sendungen mit Muscheln mit Ursprung in der Türkei.

(3) Bei den jüngsten Audits der Kommission vor Ort in den Jahren 2022 und 2023 wurden anhaltende Mängel beim 
amtlichen Kontrollsystem für Muscheln festgestellt, die für den Eingang in die Union bestimmt sind. Diese Defizite 
haben strukturelle Mängel mit Blick auf die Lebensmittelsicherheit bei der Verarbeitung in türkischen Betrieben 
offenbart, die für die Ausfuhr von Muscheln in die Union zugelassen sind. Sollten die bestehenden 
Schutzmaßnahmen aufgehoben werden, so würden diese ungelösten Probleme erhebliche Risiken hinsichtlich der 
Lebensmittelsicherheit der von diesen Betrieben ausgeführten Erzeugnisse mit sich bringen.

(4) Die Geltungsdauer der Durchführungsverordnung (EU) 2022/478 sollte daher um weitere drei Jahre verlängert 
werden, damit die Türkei den Empfehlungen aus den vorangegangenen Audits für den Eingang von Muscheln in die 
Union nachkommen und die Kommission diesbezüglich eine Bewertung vornehmen kann.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

(1) ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1.
(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 743/2013 der Kommission vom 31. Juli 2013 mit Schutzmaßnahmen in Bezug auf die Einfuhr 

von zum menschlichen Verzehr bestimmten Muscheln aus der Türkei (ABl. L 205 vom 1.8.2013, S. 1).
(3) Durchführungsverordnung (EU) 2022/478 der Kommission vom 24. März 2022 über die Beibehaltung von Schutzmaßnahmen in 

Bezug auf die Einfuhr von zum menschlichen Verzehr bestimmten Muscheln aus der Türkei (ABl. L 98 vom 25.3.2022, S. 54).
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 5 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/478 wird das Datum „31. Dezember 2023“ durch das 
Datum „31. Dezember 2026“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am vierten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. Januar 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2024/373 DER KOMMISSION 

vom 24. Januar 2024

über harmonisierte Normen für die Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Anwendungsgeräten für 
Pestizide zur Unterstützung der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen 
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (1), insbesondere auf Artikel 20 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur 
europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG 
und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates 
und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2), insbesondere auf Artikel 10 
Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 2009/128/EG wird bei Anwendungsgeräten für Pestizide, die mit 
harmonisierten Normen oder Teilen davon im Einklang stehen, deren Bezugsdaten im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht worden sind, davon ausgegangen, dass sie den wesentlichen Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltanforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie genügen, die von den betreffenden Normen oder Teilen 
davon abgedeckt sind.

(2) Mit Schreiben M/435 vom 24. November 2008 beauftragte die Kommission das Europäische Komitee für Normung 
(CEN) mit der Ausarbeitung harmonisierter Normen zur Unterstützung der Richtlinie 2009/128/EG.

(3) Auf der Grundlage des Auftrags M/435 vom 24. November 2008 erarbeitete das CEN die harmonisierte Norm EN 
ISO 16122-5:2020 (Pflanzenschutztechnik für Luftfahrzeuge).

(4) Die Kommission prüfte gemeinsam mit dem CEN, ob die von ihm erarbeitete Norm EN ISO 16122-5:2020 dem 
Auftrag M/435 vom 24. November 2008 entspricht.

(5) Die Norm genügt den Anforderungen, die sie abdecken soll und die in der Richtlinie 2009/128/EG festgelegt sind. 
Daher ist es angezeigt, die Bezugsnummern dieser Norm im Amtsblatt der Europäischen Union zu veröffentlichen.

(6) In der Mitteilung 2015/C 196/02 der Kommission (3) wurden bereits die Bezugsnummern von vier harmonisierten 
Normen für die Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten veröffentlicht: EN ISO 
16122-1:2015 (Allgemeines), EN ISO 16122-2:2015 (Geräte mit horizontalem Gestänge), EN ISO 16122-3:2015 
(Geräte mit vertikalem Gestänge, Sprühgeräte und ähnliche Geräte) und EN ISO 16122-4:2015 (Fest installierte und 
teilbewegliche Geräte). Aus Gründen der Klarheit und Rechtssicherheit sollte in einem Rechtsakt eine vollständige 
Liste der Bezugsnummern der zur Unterstützung der Richtlinie 2009/128/EG erarbeiteten harmonisierten Normen 
veröffentlicht werden, die den grundlegenden Anforderungen genügen, welche sie abdecken sollen. Diese vier 
weiteren Bezugsnummern sollten daher ebenfalls in den vorliegenden Beschluss aufgenommen werden. Die 
Mitteilung 2015/C 196/02 sollte daher aufgehoben werden.

(1) ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj.
(2) ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.
(3) Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABl. C 196 vom 
12.6.2015, S. 4).
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(7) Die Einhaltung einer harmonisierten Norm begründet die Konformitätsvermutung in Bezug auf die entsprechenden 
wesentlichen Anforderungen, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union festgelegt sind, ab dem 
Datum der Veröffentlichung der Bezugsnummer dieser Norm im Amtsblatt der Europäischen Union. Dieser Beschluss 
sollte daher am Tag seiner Veröffentlichung in Kraft treten —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Bezugsnummern der harmonisierten Normen für die Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Anwendungsgeräten für 
Pestizide, die zur Unterstützung der Richtlinie 2009/128/EG erarbeitet wurden, sind im Anhang dieses Beschlusses 
aufgeführt und werden hiermit im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Artikel 2

Die Mitteilung 2015/C 196/02 wird aufgehoben.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Brüssel, den 24. Januar 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Nr. Bezugsnummer der Norm

1. EN ISO 16122-1:2015

Land- und Forstmaschinen — Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten — Teil 1: 
Allgemeines (ISO 16122-1:2015)

2. EN ISO 16122-2:2015

Land- und Forstmaschinen — Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten — Teil 2: 
Geräte mit horizontalem Gestänge (ISO 16122-2:2015)

3. EN ISO 16122-3:2015

Land- und Forstmaschinen — Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten — Teil 3: 
Geräte mit vertikalem Gestänge, Sprühgeräte und ähnliche Geräte (ISO 16122-3:2015)

4. EN ISO 16122-4:2015

Land- und Forstmaschinen — Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten — Teil 4: 
Fest installierte und teilbewegliche Geräte (ISO 16122-4:2015)

5. EN ISO 16122-5:2020

Land- und Forstmaschinen — Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten — Teil 5: 
Pflanzenschutztechnik für Luftfahrzeuge (ISO 16122-5:2020)
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VERORDNUNG (EU) 2024/374 DER KOMMISSION 

vom 24. Januar 2024

zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Bezeichnung der Lebensmittelkategorien alkoholischer Getränke und der 

Verwendung verschiedener Zusatzstoffe in bestimmten alkoholischen Getränken 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
Lebensmittelzusatzstoffe (1), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1331/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
ein einheitliches Zulassungsverfahren für Lebensmittelzusatzstoffe, -enzyme und -aromen (2), insbesondere auf Artikel 7 
Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 enthält eine Unionsliste der für die Verwendung in Lebensmitteln 
zugelassenen Zusatzstoffe mit den Bedingungen für ihre Verwendung.

(2) Die Unionsliste der Lebensmittelzusatzstoffe kann nach dem in Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1331/2008 genannten einheitlichen Verfahren entweder auf Initiative der Kommission oder auf Antrag 
aktualisiert werden.

(3) Am 10. August 2022 hat Polen einen Antrag auf Aktualisierung der Unionsliste der Lebensmittelzusatzstoffe gestellt, 
mit der insbesondere die neue Begriffsbestimmung für bestimmte alkoholische Getränke gemäß dem polnischen 
Gesetz vom 2. Dezember 2021 über gegorene Getränke (3) (im Folgenden „polnisches Gesetz über gegorene 
Getränke“) berücksichtigt werden soll.

(4) Derzeit werden in Anhang II Teil E der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 unter den Nummern 14.2.3 bis 14.2.5 
und 14.2.8 die Verwendungsbedingungen für bestimmte gegorene Getränke festgelegt, um die Verwendung 
verschiedener Zusatzstoffe in bestimmten alkoholischen Getränken, wie im polnischen Gesetz vom 12. Mai 2011
über die Herstellung und Abfüllung von Weinbauerzeugnissen, den Vertrieb dieser Erzeugnisse und die 
Organisation des Weinmarkts (4) bezeichnet, zu gestatten oder einzuschränken. Das polnische Gesetz über gegorene 
Getränke hat das Gesetz vom 12. Mai 2011 ersetzt. Daher sollten einige dieser Einträge aktualisiert werden, und der 
Eintrag für E 353 unter Nummer 14.2.8 sollte gestrichen werden.

(5) Alkoholische Getränke, für die das polnische Gesetz über gegorene Getränke gilt, fallen nicht unter die Verordnung 
(EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (5), da sie nicht zu einer der in Anhang VII Teil II 
der genannten Verordnung aufgeführten Kategorien von Weinbauerzeugnissen gehören.

(6) Um die EU-Liste der Lebensmittelzusatzstoffe in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 aktualisieren zu 
können, muss die Kommission gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1331/2008 die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) um ein Gutachten ersuchen, es sei denn, dass diese 
Aktualisierung keine Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben kann. Da die Zulassung der Verwendung 
verschiedener Zusatzstoffe in bestimmten alkoholischen Getränken, die unter das polnische Gesetz über gegorene 
Getränke fallen, nicht zu einer zusätzlichen Exposition der Verbraucher gegenüber diesen Stoffen führt, stellt sie 
eine Aktualisierung dieser Liste dar, die keine Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben kann, weshalb 
es nicht notwendig ist, die Behörde um ein Gutachten zu ersuchen.

(1) ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 16.
(2) ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 1.
(3) Dziennik Ustaw — rok 2022 poz. 24.
(4) Dziennik Urzędowy z 2011 r. Nr 120, poz. 690.
(5) Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame 

Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, 
(EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671).
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(7) In der Lebensmittelkategorie „Spirituosen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 110/2008“ des Europäischen Parlaments 
und des Rates (6) in Anhang II Teile D und E Nummer 14.2.6 der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 sollte die 
Verwendung der Lebensmittelfarbstoffe der Gruppen II und III, aufgeführt unter den Nummern 2 und 3 von 
Anhang II Teil C derselben Verordnung, sowie von Chinolingelb (E 104), Gelborange S (E 110), Amaranth (E 123) 
und Cochenillerot A (Ponceau 4R) (E 124) nicht für „Wodka“ zugelassen werden, um Kohärenz mit Anhang I 
Kategorie 15 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2019/787 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) zu 
gewährleisten, wo es heißt, dass Wodka nicht gefärbt werden darf.

(8) In den Teilen D und E der Unionsliste der Lebensmittelzusatzstoffe sind in der Lebensmittelkategorie unter 
Nummer 14.2.8 alkoholische Getränke aufgeführt, die nicht in den Kategorien der Nummern 14.2.1 bis 14.2.7 
enthalten sind, darunter Mischgetränke aus alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken und Spirituosen mit 
einem Alkoholgehalt von weniger als 15 %. Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2019/787 müssen Spirituosen 
jedoch einen Mindestalkoholgehalt von 15 % aufweisen, ausgenommen Erzeugnisse, die den Anforderungen des 
Anhangs I Kategorie 39 der genannten Verordnung entsprechen. Daher sollte der Titel der Lebensmittelkategorie in 
Anhang II Teile D und E Nummer 14.2.8 der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 nicht auf „Spirituosen mit einem 
Alkoholgehalt von weniger als 15 %“ verweisen. Außerdem sollte in der englischen Fassung der für alkoholische 
Getränke verwendete Begriff geändert werden, was die deutsche Fassung nicht betrifft, und anstatt des Begriffs 
„Alkohol“ sollte der in Artikel 4 Nummer 23 der Verordnung (EU) 2019/787 definierte Begriff „Alkoholgehalt“ 
verwendet werden. Es ist daher angezeigt, den Titel und die Einträge für die Lebensmittelkategorie „Sonstige 
alkoholische Getränke einschließlich Mischgetränken aus alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken und 
Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15 %“ in Anhang II Teile D und E Nummer 14.2.8 der 
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 zu ändern.

(9) Die EU-Rechtsvorschriften betreffend bestimmte, in Anhang II Teile A, D und E Nummern 14.2.2., 14.2.6 
und 14.2.7 der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 aufgeführte alkoholische Getränke wurden geändert. Die für diese 
alkoholischen Getränke geltenden Vorschriften sind derzeit in der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, der Verordnung 
(EU) 2019/787 und der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (8) festgelegt. Da 
mit der vorliegenden Verordnung die Kategorien betreffend alkoholische Getränke geändert werden, ist es angezeigt, 
bei dieser Gelegenheit einige der bestehenden Verweise auf das Unionsrecht zu aktualisieren.

(10) Die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 sollte daher entsprechend geändert werden.

(11) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen 
Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

(6) Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer Angaben für Spirituosen und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 (ABl. L 39 vom 13.2.2008, S. 16).

(7) Verordnung (EU) 2019/787 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von Spirituosen, die Verwendung der Bezeichnungen von Spirituosen bei der 
Aufmachung und Kennzeichnung von anderen Lebensmitteln, den Schutz geografischer Angaben für Spirituosen und die Verwendung 
von Ethylalkohol und Destillaten landwirtschaftlichen Ursprungs in alkoholischen Getränken sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 110/2008 (ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 1).

(8) Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Begriffsbestimmung, 
Beschreibung, Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1601/91 des Rates (ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 14).
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. Januar 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 wird wie folgt geändert:

1. In Teil A Tabelle 2 erhalten die Einträge unter den Nummern 26 bis 29 folgende Fassung:

„26 Wein und andere Produkte gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (*), wie in deren Anhang VII Teil II aufgeführt

27 Spirituosen gemäß Anhang I Kategorien 1 bis 14 der Verordnung (EU) 2019/787 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (**), Brand (Name der verwendeten Frucht, Beeren oder Nüsse 
vorangestellt), der durch Mazeration und Destillation gewonnen wird, und London Gin (Anhang I 
Kategorien 16 bzw. 22 der genannten Verordnung)
Sambuca, Maraschino, Marrasquino oder Maraskino und Mistrà gemäß Anhang I, Kategorien 36, 37 
und 41 der Verordnung (EU) 2019/787

28 Sangria, Clarea und Zurra gemäß der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (***)

29 Weinessig gemäß Anhang VII Teil II der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013

(*) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671.
(**) ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 1.
(***) ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 14.“

2. In Teil D erhalten die Einträge für die Kategorien unter den Nummern 14.2.2, 14.2.6, 14.2.7 und 14.2.8 folgende 
Fassung:

„14.2.2 Wein und andere Produkte gemäß Anhang VII Teil II der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013

14.2.6 Spirituosen gemäß der Verordnung (EU) 2019/787

14.2.7 Aromatisierte Getränke auf Weinbasis gemäß der Verordnung (EU) Nr. 251/2014

14.2.8 Sonstige alkoholische Getränke einschließlich Mischgetränken aus alkoholischen und 
nichtalkoholischen Getränken und anderen aus destilliertem Alkohol hergestellten alkoholischen 
Getränken mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15 %“

3. Teil E wird wie folgt geändert:

a) der Eintrag für die Lebensmittelkategorie unter Nummer 14.2.2 „Wein und andere Produkte gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 und die alkoholfreien Entsprechungen“ erhält folgende Fassung:

„14.2.2 Wein und andere Produkte gemäß Anhang VII Teil II der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013

Die Verwendung von Zusatzstoffen ist nach der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, den Beschlüssen 
des Rates zum Abschluss von Abkommen zwischen der Europäischen Union und bestimmten 
Drittländern über den Handel mit Wein, der Delegierten Verordnung (EU) 2019/934 der 
Kommission (*) sowie den jeweiligen Durchführungsbestimmungen zulässig.

(*) ABl. L 149 vom 7.6.2019, S. 1.“
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b) Die Einträge für Gruppe II, Gruppe III, E 104, E 110, E 405, E 900, E 950, E 951, E 954, E 955, E 959, E 961, E 962, 
E 969 und E 999 in der Lebensmittelkategorie unter Nummer 14.2.3 erhalten folgende Fassung:

„Gruppe II Farbstoffe quantum satis quantum satis Ausgenommen cidre bouché, 
cydr jakościowy, perry 
jakościowe, cydr lodowy, perry 
lodowe

Gruppe III Farbstoffe mit 
kombinierter 
Höchstmengenbeschrän-
kung

200 Ausgenommen cidre bouché, 
cydr jakościowy, perry 
jakościowe, cydr lodowy, perry 
lodowe

E 104 Chinolingelb 25 (64) Ausgenommen cidre bouché, 
cydr jakościowy, perry 
jakościowe, cydr lodowy, perry 
lodowe

E 110 Gelborange S 10 (64) Ausgenommen cidre bouché, 
cydr jakościowy, perry 
jakościowe, cydr lodowy, perry 
lodowe

E 405 Propylenglycolalginat 100 Ausgenommen cidre bouché, 
cydr jakościowy, perry 
jakościowe, cydr lodowy, perry 
lodowe

E 900 Dimethylpolysiloxan 10 Ausgenommen cidre bouché, 
cydr jakościowy, perry 
jakościowe, cydr lodowy, perry 
lodowe

E 950 Acesulfam K 350 Ausgenommen cydr 
jakościowy, perry jakościowe, 
cydr lodowy, perry lodowe

E 951 Aspartam 600 Ausgenommen cydr 
jakościowy, perry jakościowe, 
cydr lodowy, perry lodowe

E 954 Saccharin und seine Na-, 
K- und Ca-Salze

80 (52) Ausgenommen cydr 
jakościowy, perry jakościowe, 
cydr lodowy, perry lodowe

E 955 Sucralose 50 Ausgenommen cydr 
jakościowy, perry jakościowe, 
cydr lodowy, perry lodowe

E 959 Neohesperidin DC 20 Ausgenommen cydr 
jakościowy, perry jakościowe, 
cydr lodowy, perry lodowe

E 961 Neotam 20 Ausgenommen cydr 
jakościowy, perry jakościowe, 
cydr lodowy, perry lodowe

E 962 Aspartam-Acesulfamsalz 350 (11)a 
(49) (50)

Ausgenommen cydr 
jakościowy, perry jakościowe, 
cydr lodowy, perry lodowe
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E 969 Advantam 6 Ausgenommen cydr 
jakościowy, perry jakościowe, 
cydr lodowy, perry lodowe

E 999 Quillajaextrakt 200 (45) Ausgenommen cidre bouché, 
cydr jakościowy, perry 
jakościowe, cydr lodowy, perry 
lodowe“

c) Die Einträge für Gruppe II, Gruppe III, E 104, E 110, E 124, E 160d, E 242 und E 1105 in der Lebensmittelkategorie 
unter Nummer 14.2.4 erhalten folgende Fassung:

„Gruppe II Farbstoffe quantum satis quantum satis Ausgenommen wino owocowe 
jakościowe

Gruppe III Farbstoffe mit 
kombinierter 
Höchstmengenbeschrän-
kung

200 Ausgenommen wino owocowe 
jakościowe

E 104 Chinolingelb 25 (64) Ausgenommen wino owocowe 
jakościowe

E 110 Gelborange S 10 (64) Ausgenommen wino owocowe 
jakościowe

E 124 Cochenillerot A (Ponceau 
4R)

1 (61) Ausgenommen wino owocowe 
jakościowe

E 160d Lycopin 10 Ausgenommen wino owocowe 
jakościowe

E 242 Dimethyldicarbonat 250 (24) Nur Fruchtweine, 
alkoholreduzierter 
Fruchtwein und wino owocowe 
jakościowe, wino owocowe 
likierowe, wino owocowe 
aromatyzowane, wino z soku 
winogronowego, 
aromatyzowane wino z soku 
winogronowego, wino owocowe 
niskoalkoholowe und 
aromatyzowane wino owocowe 
niskoalkoholowe

E 1105 Lysozym quantum satis Nur wino z soku 
winogronowego, 
aromatyzowane wino z soku 
winogronowego, wino owocowe 
niskoalkoholowe und 
aromatyzowane wino owocowe 
niskoalkoholowe“

d) Die Kategorie unter Nummer 14.2.5 wird wie folgt geändert:

i) Der Eintrag für Gruppe II erhält folgende Fassung:

„Gruppe II Farbstoffe quantum satis quantum satis Ausgenommen miód pitny 
jakościowy“
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ii) Nach dem Eintrag für Gruppe II wird folgender Eintrag für E 150a eingefügt:

„E 150a Einfaches Zuckerkulör quantum satis Miód pitny jakościowy darf 
nur E 150a enthalten, das 
aus Honig hergestellt ist“

e) Die Kategorie unter Nummer 14.2.6 wird wie folgt geändert:

i) Der Eintrag für die Lebensmittelkategorie unter Nummer 14.2.6 „Spirituosen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 110/2008“ erhält folgende Fassung:

„14.2.6 Spirituosen gemäß der Verordnung (EU) 2019/787“

ii) Die Einträge für Gruppe II, Gruppe III, E 104, E 110, E 123, E 124, E 150a-d, E 338-452, E 473-474, in der 
Lebensmittelkategorie unter Nummer 14.2.6 erhalten folgende Fassung:

„Gruppe II Farbstoffe 
quantum satis

quantum satis Ausgenommen: Spirituosen gemäß 
den Kategorien 1 bis 17, 22, 36, 37 
und 41 von Anhang I der 
Verordnung (EU) 2019/787

Gruppe III Farbstoffe mit 
kombinierter 
Höchstmen-
genbeschrän-
kung

200 (87) Ausgenommen: Spirituosen gemäß 
den Kategorien 1 bis 17, 22, 36, 37 
und 41 von Anhang I der 
Verordnung (EU) 2019/787

E 104 Chinolingelb 180 (61) Ausgenommen: Spirituosen gemäß 
den Kategorien 1 bis 17, 22, 36, 37 
und 41 von Anhang I der 
Verordnung (EU) 2019/787

E 110 Gelborange S 100 (61) Ausgenommen: Spirituosen gemäß 
den Kategorien 1 bis 17, 22, 36, 37 
und 41 von Anhang I der 
Verordnung (EU) 2019/787

E 123 Amaranth 30 Ausgenommen: Spirituosen gemäß 
den Kategorien 1 bis 17, 22, 36, 37 
und 41 von Anhang I der 
Verordnung (EU) 2019/787

E 124 Cochenillerot 
A (Ponceau 4R)

170 (61) Ausgenommen: Spirituosen gemäß 
den Kategorien 1 bis 17, 22, 36, 37 
und 41 von Anhang I der 
Verordnung (EU) 2019/787

E 150a-d Zuckerkulör quantum satis Ausgenommen: Spirituosen gemäß 
den Kategorien 15 bis 17, 22, 36, 37 
und 41 von Anhang I der 
Verordnung (EU) 2019/787
Kategorie 2 von Anhang I der 
Verordnung (EU) 2019/787 darf nur 
E 150a enthalten.
Zuckerkulör darf Kategorien 1, 3 bis 
8, 10 bis 14 von Anhang I der 
Verordnung (EU) 2019/787 nur zu 
Zwecken der Anpassung der Farbe 
zugesetzt werden.
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E 338-452 Phosphor-
säure — 
Phosphate — 
Di-, Tri- und 
Polyphosphate

1 000 (1) (4) Ausgenommen: Kategorie 2 von 
Anhang I der Verordnung (EU) 
2019/787

E 473-474 Zuckerester 
von 
Speisefettsäu-
ren — 
Zuckerglycer-
ide

5 000 (1) Ausgenommen: Kategorie 2 von 
Anhang I der Verordnung (EU) 
2019/787“

f) Die Kategorie unter Nummer 14.2.7 wird wie folgt geändert:

i) Der Eintrag für die Lebensmittelkategorie unter Nummer 14.2.7 „Aromatisierte Getränke auf Weinbasis gemäß 
der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91“ erhält folgende Fassung:

„14.2.7 Aromatisierte Getränke auf Weinbasis gemäß der Verordnung (EU) Nr. 251/2014“

ii) Der zweite Eintrag für E 123 in der Lebensmittelkategorie unter Nummer 14.2.7.1 erhält folgende Fassung:

„E 123 Amaranth 30 nur Wein-Aperitif“

g) Die Kategorie unter Nummer 14.2.8 wird wie folgt geändert:

i) Der Eintrag für die Lebensmittelkategorie unter Nummer 14.2.8 „Sonstige alkoholische Getränke einschließlich 
Mischgetränken aus alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken und Spirituosen mit einem Alkoholgehalt 
von weniger als 15 %“ erhält folgende Fassung:

„14.2.8 Sonstige alkoholische Getränke einschließlich Mischgetränken aus alkoholischen und 
nichtalkoholischen Getränken und anderen aus destilliertem Alkohol hergestellten 
alkoholischen Getränken mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15 %“

ii) Die Einträge für Gruppe III, E 104, E 110, E 123, E 124, E 160b(ii), E 200-202, E 210-213, E 220-228, E 242, 
E 405, E 432-436, E 444, E 445, E 481-482, E 952 und E 1105 erhalten folgende Fassung:

„Gruppe III Farbstoffe mit 
kombinierter 
Höchstmen-
genbeschrän-
kung

200 (87) Nur alkoholische Getränke mit 
einem Alkoholgehalt von weniger 
als 15 %

E 104 Chinolingelb 180 (61) Nur alkoholische Getränke mit 
einem Alkoholgehalt von weniger 
als 15 %

E 110 Gelborange S 100 (61) Nur alkoholische Getränke mit 
einem Alkoholgehalt von weniger 
als 15 %

E 123 Amaranth 30 Nur alkoholische Getränke mit 
einem Alkoholgehalt von weniger 
als 15 %

E 124 Cochenillerot 
A (Ponceau 4R)

170 (61) Nur alkoholische Getränke mit 
einem Alkoholgehalt von weniger 
als 15 %
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E 160b(ii) Annatto 
Norbixin

10 Nur alkoholische Getränke mit 
einem Alkoholgehalt von weniger 
als 15 %

E 200-202 Sorbinsäure — 
Kaliumsorbat

200 (1) (2) Nur alkoholische Getränke mit 
einem Alkoholgehalt von weniger 
als 15 %

E 210-213 Benzoesäure — 
Benzoate

200 (1) (2) Nur alkoholische Getränke mit 
einem Alkoholgehalt von weniger 
als 15 %

E 220-228 Schwefel-
dioxid — 
Sulfite

200 (3) Nur napój winny owocowy, napój winny 
miodowy, aromatyzowany napój winny 
owocowy, aromatyzowany napój winny 
miodowy,

E 220-228 Schwefel-
dioxid — 
Sulfite

20 (3) Nur in Getränken auf Basis von 
gegorenem Traubenmost

E 242 Dimethyldicar-
bonat

250 (24)

E 405 Propylenglyco-
lalginat

100 Nur in Getränken auf Basis von 
gegorenem Traubenmost

E 432-436 Polysorbate 10 (1) Nur kohlensäurehaltige Getränke

E 444 Saccharoseace-
tat-Isobutyrat

300 Nur aromatisierte trübe 
alkoholische Getränke mit einem 
Alkoholgehalt von weniger als 15 %

E 445 Glycerinester 
aus 
Wurzelharz

100 Nur aromatisierte trübe 
alkoholische Getränke mit einem 
Alkoholgehalt von weniger als 15 %

E 481-482 Stearoyl- 
2-lactylate

8 000 (1) Nur aromatisierte Getränke mit 
einem Alkoholgehalt von weniger 
als 15 %

E 952 Cyclohexylsul-
famidsäure und 
ihre Na-und 
Ca-Salze

250 (51) Nur Mischgetränke aus 
alkoholischen und 
nichtalkoholischen Getränken

E 1105 Lysozym quantum satis Nur napój winny owocowy, napój winny 
miodowy, aromatyzowany napój winny 
owocowy, aromatyzowany napój winny 
miodowy“

iii) Der Eintrag für E 353 wird gestrichen.
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VERORDNUNG (EU) 2024/376 DER KOMMISSION 

vom 24. Januar 2024

zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Indoxacarb in oder auf bestimmten 

Erzeugnissen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 über 
Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und 
zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 18 
Absatz 1 Buchstabe b,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Für den Wirkstoff Indoxacarb wurden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 Rückstandshöchstgehalte (im 
Folgenden „RHG“) festgelegt.

(2) Im Rahmen des Verfahrens zur Erneuerung der Genehmigung für Indoxacarb gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) veröffentlichte die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) eine Schlussfolgerung zum Peer-Review der Risikobewertung 
dieses Wirkstoffs (3), in der eine niedrigere zulässige tägliche Aufnahme (ADI) und eine niedrigere akute 
Referenzdosis (ARfD) festgelegt wurde.

(3) Die Genehmigung für den Wirkstoff Indoxacarb lief am 19. Dezember 2021 aus und wurde nicht erneuert (4). Alle 
Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff wurden widerrufen.

(4) Die Kommission ersuchte die Behörde gemäß Artikel 43 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 um eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme zu den möglichen Risiken für Verbraucher durch die geltenden, auf Einfuhrtoleranzen 
und Codex-Rückstandshöchstgehalten (CXL) basierenden RHG für Indoxacarb unter Berücksichtigung der 
niedrigeren ADI und der niedrigeren ARfD. In ihrer mit Gründen versehenen Stellungnahme (5) identifizierte die 
Behörde unannehmbare Risiken durch die geltenden, auf CXL basierenden RHG in Bezug auf Äpfel, Birnen, 
Aprikosen, Kirschen, Pfirsiche, Pflaumen, Tafel- und Keltertrauben, Tomaten, Paprika, Auberginen/Eierfrüchte, 
Schlangengurken, Gewürzgurken, Zucchini, Melonen, Kürbisse, Wassermelonen, Broccoli, Blumenkohl und 
Kopfsalate. Daher sollten die RHG für diese Erzeugnisse in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 auf die 
betreffende Bestimmungsgrenze gesenkt werden.

(5) Des Weiteren befand die Behörde in ihrer im Rahmen des Verfahrens zur Erneuerung der Genehmigung für 
Indoxacarb veröffentlichten Schlussfolgerung (6) zum Peer-Review, dass aufgrund mangelnder Daten zu Toxizität 
und Genotoxizität einiger Metaboliten und Abbauprodukte, die bei der Verarbeitung bei hohen Temperaturen 
entstehen, Risiken für die menschliche Gesundheit nicht ausgeschlossen werden können. Deshalb bedürfe es einer 
weiteren Entscheidung durch Risikomanager. In Bezug auf üblicherweise bei hohen Temperaturen verarbeitete 
Erzeugnisse können die auf CXL basierenden RHG nicht als für die Verbraucher sicher bestätigt werden. Dies betrifft 

(1) ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1.
(2) Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 

und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1).
(3) Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 

indoxacarb. EFSA Journal 2018;16(1):5140.
(4) Durchführungsverordnung (EU) 2021/2081 der Kommission vom 26. November 2021 zur Nichterneuerung der Genehmigung für 

den Wirkstoff Indoxacarb gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission 
(ABl. L 426 vom 29.11.2021, S. 28).

(5) Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit; Targeted review of maximum residues levels (MRLs) for indoxacarb. EFSA Journal 
2022;20(8):7527.

(6) Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 
indoxacarb. EFSA Journal 2018;16(1):5140.
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die RHG für Basilikum, Kartoffeln, Zuckermais, Bohnen (getrocknet), Erbsen (getrocknet), Erdnüsse, Sojabohnen, 
Baumwollsamen, für Fett, Leber, Nieren und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Schweinen, Rindern, 
Schafen, Ziegen und Einhufern sowie für Gewebe von Geflügel, Milch und Eier. Daher sollten die RHG für diese 
Erzeugnisse in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 gemäß Artikel 17 der genannten Verordnung in 
Verbindung mit deren Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a auf die betreffende Bestimmungsgrenze gesenkt werden. Für 
Erzeugnisse, die üblicherweise nicht bei hohen Temperaturen verarbeitet werden und bei denen sich somit diese 
Metaboliten und Abbauprodukte nicht bilden, können die geltenden, auf CXL basierenden RHG beibehalten werden. 
Dies betrifft die RHG für Cranbeeren und Tees. Daher sollten die RHG für Cranbeeren und Tees in Anhang II der 
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 beibehalten werden. Da die RHG für Äpfel, Brokkoli, Blumenkohle, 
Salatrauken/Rucola, Baby-Leaf-Salate, Gewebe von Geflügel und Eier auf die erzeugnisspezifischen 
Bestimmungsgrenzen festgesetzt werden, sind außerdem keine bestätigenden Daten mehr erforderlich. Folglich 
sollten alle Fußnoten, die auf die Notwendigkeit bestätigender Daten hinweisen, gestrichen werden.

(6) Für Erzeugnisse, für die keine Einfuhrtoleranzen oder CXL gelten, sollten die RHG auf die erzeugnisspezifische 
Bestimmungsgrenze oder auf den Standardwert gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 396/2005 festgesetzt werden.

(7) Die Kommission hat die EU-Referenzlaboratorien für Pestizidrückstände zu der Frage konsultiert, ob bestimmte 
Bestimmungsgrenzen angepasst werden müssen. Diese Laboratorien schlugen für alle unter die vorliegende 
Verordnung fallenden Wirkstoffe erzeugnisspezifische Bestimmungsgrenzen vor, die analytisch erreichbar sind.

(8) Die Handelspartner der Union wurden über die Welthandelsorganisation zu den neuen RHG konsultiert, und ihre 
Anmerkungen wurden berücksichtigt.

(9) Die Anhänge II und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 sollte daher entsprechend geändert werden.

(10) Vor dem Geltungsbeginn der neuen RHG sollte eine angemessene Frist eingeräumt werden, damit sich die 
Mitgliedstaaten, Drittländer und Lebensmittelunternehmer auf die daraus entstehenden Anforderungen vorbereiten 
können.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 14. August 2024.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. Januar 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

In Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 erhält die Spalte für Indoxacarb folgende Fassung:

„Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)

Code-Nummer Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die 
Rückstandshöchstgehalte gelten (a)
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(F
) 

(1) (2) (3)

0100000 FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN; SCHALENFRÜCHTE

0110000 Zitrusfrüchte 0,01 (*)

0110010 Grapefruits

0110020 Orangen

0110030 Zitronen

0110040 Limetten

0110050 Mandarinen

0110990 Sonstige (2)

0120000 Schalenfrüchte 0,01 (*)

0120010 Mandeln

0120020 Paranüsse

0120030 Kaschunüsse

0120040 Esskastanien

0120050 Kokosnüsse

0120060 Haselnüsse

0120070 Macadamia-Nüsse

0120080 Pekannüsse

0120090 Pinienkerne

0120100 Pistazien

0120110 Walnüsse

0120990 Sonstige (2)

0130000 Kernobst 0,01 (*)

0130010 Äpfel

0130020 Birnen

0130030 Quitten

0130040 Mispeln

0130050 Japanische Wollmispeln

0130990 Sonstige (2)

ABl. L vom 25.1.2024 DE  



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/376/oj 4/13

0140000 Steinobst 0,01 (*)

0140010 Aprikosen

0140020 Kirschen (süß)

0140030 Pfirsiche

0140040 Pflaumen

0140990 Sonstige (2)

0150000 Beeren und Kleinobst

0151000 a) Trauben 0,01 (*)

0151010 Tafeltrauben

0151020 Keltertrauben

0152000 b) Erdbeeren 0,01 (*)

0153000 c) Strauchbeerenobst 0,01 (*)

0153010 Brombeeren

0153020 Kratzbeeren

0153030 Himbeeren (rot und gelb)

0153990 Sonstige (2)

0154000 d) Anderes Kleinobst und Beeren

0154010 Heidelbeeren 0,01 (*)

0154020 Cranbeeren/Großfrüchtige Moosbeeren 1

0154030 Johannisbeeren (schwarz, rot und weiß) 0,01 (*)

0154040 Stachelbeeren (grün, rot und gelb) 0,01 (*)

0154050 Hagebutten 0,01 (*)

0154060 Maulbeeren (schwarz und weiß) 0,01 (*)

0154070 Azarole/Mittelmeermispel 0,01 (*)

0154080 Holunderbeeren 0,01 (*)

0154990 Sonstige (2) 0,01 (*)

0160000 Sonstige Früchte mit 0,01 (*)

0161000 a) genießbarer Schale

0161010 Datteln

0161020 Feigen

0161030 Tafeloliven

0161040 Kumquats

0161050 Karambolen

0161060 Kakis/Japanische Persimonen

0161070 Jambolans

0161990 Sonstige (2)
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0162000 b) nicht genießbarer Schale, klein

0162010 Kiwis (grün, rot, gelb)

0162020 Lychees (Litschis)

0162030 Passionsfrüchte/Maracujas

0162040 Stachelfeigen/Kaktusfeigen

0162050 Sternäpfel

0162060 Amerikanische Persimonen/Virginia-Kakis

0162990 Sonstige (2)

0163000 c) nicht genießbarer Schale, groß

0163010 Avocadofrüchte

0163020 Bananen

0163030 Mangos

0163040 Papayas

0163050 Granatäpfel

0163060 Cherimoyas

0163070 Guaven

0163080 Ananas

0163090 Brotfrüchte

0163100 Durianfrüchte

0163110 Saure Annonen/Guanabanas

0163990 Sonstige (2)

0200000 GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN

0210000 Wurzel- und Knollengemüse 0,01 (*)

0211000 a) Kartoffeln

0212000 b) Tropisches Wurzel- und Knollengemüse

0212010 Kassawas/Kassaven/Manioks

0212020 Süßkartoffeln

0212030 Yamswurzeln

0212040 Pfeilwurz

0212990 Sonstige (2)

0213000 c) Sonstiges Wurzel- und Knollengemüse außer Zuckerrüben

0213010 Rote Rüben

0213020 Karotten

0213030 Knollensellerie

0213040 Meerrettiche/Kren

0213050 Erdartischocken

0213060 Pastinaken

0213070 Petersilienwurzeln
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0213080 Rettiche

0213090 Haferwurz/Purpur-Bocksbart

0213100 Kohlrüben

0213110 Weiße Rüben

0213990 Sonstige (2)

0220000 Zwiebelgemüse 0,01 (*)

0220010 Knoblauch

0220020 Zwiebeln

0220030 Schalotten

0220040 Frühlingszwiebeln/grüne Zwiebeln und Winterzwiebeln

0220990 Sonstige (2)

0230000 Fruchtgemüse 0,01 (*)

0231000 a) Solanaceae und Malvaceae

0231010 Tomaten

0231020 Paprikas

0231030 Auberginen/Eierfrüchte

0231040 Okras/Griechische Hörnchen

0231990 Sonstige (2)

0232000 b) Kürbisgewächse mit genießbarer Schale

0232010 Schlangengurken

0232020 Gewürzgurken

0232030 Zucchinis

0232990 Sonstige (2)

0233000 c) Kürbisgewächse mit ungenießbarer Schale

0233010 Melonen

0233020 Kürbisse

0233030 Wassermelonen

0233990 Sonstige (2)

0234000 d) Zuckermais

0239000 e) Sonstiges Fruchtgemüse

0240000 Kohlgemüse (außer Kohlwurzeln und Baby-Leaf-Salaten aus 
Kohlgemüse)

0,01 (*)

0241000 a) Blumenkohle

0241010 Broccoli

0241020 Blumenkohle

0241990 Sonstige (2)
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0242000 b) Kopfkohle

0242010 Rosenkohle/Kohlsprossen

0242020 Kopfkohle

0242990 Sonstige (2)

0243000 c) Blattkohle

0243010 Chinakohle

0243020 Grünkohle

0243990 Sonstige (2)

0244000 d) Kohlrabi

0250000 Blattgemüse, Kräuter und essbare Blüten

0251000 a) Kopfsalate und andere Salatarten 0,01 (*)

0251010 Feldsalate

0251020 Grüne Salate

0251030 Kraussalate/Breitblättrige Endivien

0251040 Kressen und andere Sprossen und Keime

0251050 Barbarakraut

0251060 Salatrauken/Rucola

0251070 Roter Senf

0251080 Baby-Leaf-Salate (einschließlich der Brassica-Arten)

0251990 Sonstige (2)

0252000 b) Spinat und verwandte Arten (Blätter) 0,01 (*)

0252010 Spinat

0252020 Portulak

0252030 Mangold

0252990 Sonstige (2)

0253000 c) Traubenblätter und ähnliche Arten 0,01 (*)

0254000 d) Brunnenkresse 0,01 (*)

0255000 e) Chicorée 0,01 (*)

0256000 f) Frische Kräuter und essbare Blüten 0,02 (*)

0256010 Kerbel

0256020 Schnittlauch

0256030 Sellerieblätter

0256040 Petersilie

0256050 Salbei

0256060 Rosmarin

0256070 Thymian

0256080 Basilikum und essbare Blüten
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0256090 Lorbeerblätter

0256100 Estragon

0256990 Sonstige (2)

0260000 Hülsengemüse 0,01 (*)

0260010 Bohnen (mit Hülsen)

0260020 Bohnen (ohne Hülsen)

0260030 Erbsen (mit Hülsen)

0260040 Erbsen (ohne Hülsen)

0260050 Linsen

0260990 Sonstige (2)

0270000 Stängelgemüse 0,01 (*)

0270010 Spargel

0270020 Kardonen

0270030 Stangensellerie

0270040 Fenchel

0270050 Artischocken

0270060 Porree

0270070 Rhabarber

0270080 Bambussprossen

0270090 Palmherzen

0270990 Sonstige (2)

0280000 Pilze, Moose und Flechten 0,01 (*)

0280010 Kulturpilze

0280020 Wilde Pilze

0280990 Moose und Flechten

0290000 Algen und Prokaryonten 0,01 (*)

0300000 HÜLSENFRÜCHTE 0,01 (*)

0300010 Bohnen

0300020 Linsen

0300030 Erbsen

0300040 Lupinen

0300990 Sonstige (2)

0400000 ÖLSAATEN UND ÖLFRÜCHTE 0,01 (*)

0401000 Ölsaaten

0401010 Leinsamen

0401020 Erdnüsse

0401030 Mohnsamen

0401040 Sesamsamen
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0401050 Sonnenblumenkerne

0401060 Rapssamen

0401070 Sojabohnen

0401080 Senfkörner

0401090 Baumwollsamen

0401100 Kürbiskerne

0401110 Saflorsamen

0401120 Borretschsamen

0401130 Leindottersamen

0401140 Hanfsamen

0401150 Rizinusbohnen

0401990 Sonstige (2)

0402000 Ölfrüchte

0402010 Oliven für die Gewinnung von Öl

0402020 Ölpalmenkerne

0402030 Ölpalmenfrüchte

0402040 Kapok

0402990 Sonstige (2)

0500000 GETREIDE 0,01 (*)

0500010 Gerste

0500020 Buchweizen und anderes Pseudogetreide

0500030 Mais

0500040 Hirse

0500050 Hafer

0500060 Reis

0500070 Roggen

0500080 Sorghum

0500090 Weizen

0500990 Sonstige (2)

0600000 TEES, KAFFEE, KRÄUTERTEES, KAKAO UND JOHANNISBROT

0610000 Tees 5

0620000 Kaffeebohnen 0,05 (*)

0630000 Kräutertees aus 0,05 (*)

0631000 a) Blüten

0631010 Kamille

0631020 Hibiskus

0631030 Rose
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0631040 Jasmin

0631050 Linde

0631990 Sonstige (2)

0632000 b) Blättern und Kräutern

0632010 Erdbeere

0632020 Rooibos

0632030 Mate

0632990 Sonstige (2)

0633000 c) Wurzeln

0633010 Baldrian

0633020 Ginseng

0633990 Sonstige (2)

0639000 d) anderen Pflanzenteilen

0640000 Kakaobohnen 0,05 (*)

0650000 Johannisbrote/Karuben 0,05 (*)

0700000 HOPFEN 0,05 (*)

0800000 GEWÜRZE

0810000 Samengewürze 0,05 (*)

0810010 Anis/Anissamen

0810020 Schwarzkümmel

0810030 Sellerie

0810040 Koriander

0810050 Kreuzkümmel

0810060 Dill

0810070 Fenchel

0810080 Bockshornklee

0810090 Muskatnuss

0810990 Sonstige (2)

0820000 Fruchtgewürze 0,05 (*)

0820010 Nelkenpfeffer

0820020 Szechuanpfeffer

0820030 Kümmel

0820040 Kardamom

0820050 Wacholderbeere

0820060 Pfeffer (schwarz, grün und weiß)

0820070 Vanille
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0820080 Tamarinde

0820990 Sonstige (2)

0830000 Rindengewürze 0,05 (*)

0830010 Zimt

0830990 Sonstige (2)

0840000 Wurzel- und Rhizomgewürze

0840010 Süßholzwurzeln 0,05 (*)

0840020 Ingwer (10)

0840030 Kurkuma 0,05 (*)

0840040 Meerrettich/Kren (11)

0840990 Sonstige (2) 0,05 (*)

0850000 Knospengewürze 0,05 (*)

0850010 Nelken

0850020 Kapern

0850990 Sonstige (2)

0860000 Blütenstempelgewürze 0,05 (*)

0860010 Safran

0860990 Sonstige (2)

0870000 Samenmantelgewürze 0,05 (*)

0870010 Muskatblüte

0870990 Sonstige (2)

0900000 ZUCKERPFLANZEN 0,01 (*)

0900010 Zuckerrübenwurzeln

0900020 Zuckerrohre

0900030 Wurzeln der gewöhnlichen Wegwarte

0900990 Sonstige (2)

1000000 ERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS - LANDTIERE

1010000 Waren von 0,01 (*)

1011000 a) Schweinen

1011010 Muskel

1011020 Fett

1011030 Leber

1011040 Nieren

1011050 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren)

1011990 Sonstige (2)
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1012000 b) Rindern

1012010 Muskel

1012020 Fett

1012030 Leber

1012040 Nieren

1012050 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren)

1012990 Sonstige (2)

1013000 c) Schafen

1013010 Muskel

1013020 Fett

1013030 Leber

1013040 Nieren

1013050 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren)

1013990 Sonstige (2)

1014000 d) Ziegen

1014010 Muskel

1014020 Fett

1014030 Leber

1014040 Nieren

1014050 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren)

1014990 Sonstige (2)

1015000 e) Einhufern

1015010 Muskel

1015020 Fett

1015030 Leber

1015040 Nieren

1015050 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren)

1015990 Sonstige (2)

1016000 f) Geflügel

1016010 Muskel

1016020 Fett

1016030 Leber

1016040 Nieren

1016050 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren)

1016990 Sonstige (2)

1017000 g) Sonstigen als Nutztiere gehaltenen Landtieren

1017010 Muskel

1017020 Fett
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1017030 Leber

1017040 Nieren

1017050 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren)

1017990 Sonstige (2)

1020000 Milch 0,01 (*)

1020010 Rinder

1020020 Schafe

1020030 Ziegen

1020040 Pferde

1020990 Sonstige (2)

1030000 Vogeleier 0,01 (*)

1030010 Huhn

1030020 Ente

1030030 Gans

1030040 Wachtel

1030990 Sonstige (2)

1040000 Honig und sonstige Imkereierzeugnisse (7) 0,05 (*)

1050000 Amphibien und Reptilien 0,01 (*)

1060000 Wirbellose Landtiere 0,01 (*)

1070000 Wildlebende Landwirbeltiere 0,01 (*)

1100000 ERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS - FISCH, 
FISCHEREIERZEUGNISSE UND SONSTIGE VON MEERES- ODER 
SÜSSWASSERTIEREN GEWONNENE LEBENSMITTEL (8)

1200000 AUSSCHLIESSLICH ZUR FUTTERMITTELHERSTELLUNG 
VERWENDETE ERZEUGNISSE ODER TEILE VON 
ERZEUGNISSEN (8)

1300000 VERARBEITETE LEBENSMITTEL (9)

(*) Untere analytische Bestimmungsgrenze
(a) Für die vollständige Liste der Erzeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs, für die Rückstandshöchstgehalte gelten, sollte auf 

Anhang I verwiesen werden.

Indoxacarb (Summe von Indoxacarb und seinem R-Enantiomer) (F)

(F) Fettlöslich“
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